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Vorwort
Unsere Wiesen und Weiden zählen zu den ältesten 
und artenreichsten Kulturformen in der Landschaft. 
Dieser Artenreichtum ist eine Begleiterscheinung 
traditioneller Grünlandnutzung. Doch in den letzten 
Jahrzehnten hat sich vieles geändert. Viele Grün-
länder sind durch Bebauung, durch Umbruch zu 
Ackerland oder durch Nutzungsaufgabe verloren-
gegangen. Gleichzeitig sind die verbliebenen Wie-
sen und Weiden durch die intensivere Produktion 
und die damit gestiegenen Stickstoffeinträge arten
ärmer geworden. Viele einst häufige Allerwelts-
arten sind mittlerweile bedroht. Die Artenvielfalt ist 
gesunken – das gesellschaftliche Bewusstsein dafür 
ist jedoch gestiegen. Die verschiedenen Initiativen 
für den Erhalt der Insektenvielfalt zeigen das sehr 
deutlich. Der Wert des Artenreichtums hat sich von 
einem begleitenden zu einem der Hauptaspekte der 
Grünlandnutzung entwickelt.

Was heißt mehr Artenreichtum nun für die 
Landwirtinnen und Landwirte? Der Fokus ihrer 
Nutzung von Grünland war und ist immer die Futter-
gewinnung für ihre Tiere, insbesondere für Wieder-
käuer. Dieser Aspekt wird auch in Zukunft Priorität 
haben. Jedoch liegt in der gestiegenen gesellschaft-
lichen und naturschutzfachlichen Bedeutung des 

Artenschutzes auch eine Chance. Der Erhalt von 
artenreichen Wiesen rechtfertigt die Förderung mit 
öffentlichen Geldern 

Damit hat sich das Produktionsspektrum auf Grün-
land erweitert. Wer freiwillig den Ertrag durch 
verringerten Düngereinsatz reduziert, artenreiche 
Samenmischungen einbringt oder unwirtschaft-
liche, steile oder nasse Flächen weiter nutzt und 
damit offenhält, kann mit der Gesellschaft über die 
Zahlung öffentlicher Mittel verhandeln. 

Die Landschaftspflegeorganisationen und ihr 
Dachverband, der Deutsche Verband für Land-
schaftspflege (DVL), setzen sich dafür ein, dass 
landwirtschaftliche Betriebe für diese Artenvielfalt 
ein einkommenswirksames Entgelt erhalten. Die 
Landschaftspflegeorganisationen organisieren nicht 
nur Fördermittel und Spezialmaschinen, um land-
wirtschaftlichen Betrieben eine lohnende Perspek-
tive aufzuzeigen. Sie wissen auch, wie Grünland 
wieder artenreicher werden kann. Wir wollen uns 
auch in Zukunft über bunte Wiesen und Weiden 
freuen können!

Maria Noichl 
Vorsitzende des DVL
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1	 Einleitung

Traditionell bewirtschaftete Wiesen und Wei-
den sind die artenreichsten Ökosysteme unserer 
Kulturlandschaft. Sie sind das Ergebnis einer jahr-
hundertelangen Landnutzung mit Tierhaltung. 
Diese Artenvielfalt ist in den letzten Jahrzehnten 
deutlich weniger geworden, mit Konsequenzen 
auch über die Vielfalt der Wiesenpflanzen hinaus, 
etwa für Insekten oder Kleinsäuger. 

Mit unterschiedlichen Methoden wird versucht, 
diesen Prozess der Artenverarmung im Grünland 
umzukehren. Der Verfahrenskomplex nennt sich 
Grünlandrenaturierung oder Wiederherstellung 
artenreichen Grünlandes. 

Der vorliegende Leitfaden trägt das bestehende 
praxisnahe Wissen zur Grünlandrenaturierung zu-
sammen, um den Erfolg dieser Anstrengungen 
zu verbessern. In ihn fließen Erkenntnisse aus 
dem Projekt Grassworks ein, welches das Bundes-
forschungsministerium mit Mitteln aus der 
„Forschungsinitiative für den Erhalt der Arten-
vielfalt (FEdA)“ finanzierte. Diese werden ergänzt 
durch die vielfältigen praktischen Erfahrungen der 

Landschaftspflegeorganisationen und des DVL.

Im Leitfaden werden die rechtlichen Rahmen-
bedingungen aufgeschlüsselt, die wesentlichen 
Einfluss auf die Durchführung von Grünland-
renaturierung haben. Eine Kostenberechnung 
verschiedener Verfahren fußt auf Berechnungen, 
die aktuell im Projekt Grassworks ermittelt wur-
den. Daran schließen sich Beispiele an, wie in 
verschiedenen Bundesländern Verfahren zur Arten-
anreicherung von Grünland finanziert werden. 
Auch über die Verwendung von EU-Mitteln oder 
Stiftungsgeldern wird beispielhaft berichtet. 

Wie die praktische Umsetzung gelingen kann, zeigt 
das anschließende Kapitel mit Erfolgsfaktoren, 
die vorwiegend aus den Erfahrungen der Land-
schaftspflegeverbände zusammengetragen wur-
den. Diese werden durch gelungene Praxisbeispiele 
abgerundet.

Landschaftspflegeorganisationen wollen Grün-
land artenreicher machen. Nutzen Sie deren 
Unterstützung! 



2	 Wirkungen des artenreichen Grünlands

Den Artenreichtum von Grünland zu fördern 
und wiederherzustellen, bringt eine Vielzahl von 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Vorteilen 

mit sich. Hier sind die wesentlichen Leistungen des 
Ökosystems Grünland zusammengestellt:

1. Erhöhung der Biodiversität

– Förderung der Artenvielfalt: Artenreiches
Grünland beherbergt eine Vielzahl von Pflanzen-
arten, Insekten, Vögeln und anderen Tieren. Eine
artenreiche Vegetation bietet vielfältige Lebens-
räume und Nahrungsquellen für verschiedene
Tierarten, was zu einer stabileren und wider-
standsfähigeren ökologischen Struktur führt.

– Schutz seltener und gefährdeter Arten:
Durch die Wiederherstellung von artenreichem
Grünland können gefährdete Pflanzen- und

Tierarten, die auf spezielle Lebensbedingungen 
angewiesen sind, erhalten oder wieder an-
gesiedelt werden.

– Förderung von Bestäubern: Artenreiche Wie-
sen bieten Lebensraum für eine Vielzahl von
Bestäubern wie Bienen, Schmetterlinge und an-
dere Insekten. Diese sind unverzichtbar für die
Bestäubung von Wild- und Kulturpflanzen und
somit auch für die landwirtschaftliche Produk-
tion.

2. Verbesserung des Bodenschutzes und der Bodenfunktion

– Bodenfruchtbarkeit: Artenreiches Grünland
trägt durch die Vielfalt der Pflanzenwurzeln
zur Verbesserung der Bodenstruktur und der
Bodenfruchtbarkeit bei. Tiefwurzelnde Pflanzen
lockern den Boden und verbessern die Wasser-
speicherung und Nährstoffversorgung.

– Wasserrückhalt und Hochwasserschutz: Ein
gut durchwurzelter Boden in artenreichen Wie-
sen verbessert die Wasserspeicherung und kann

dazu beitragen, Überschwemmungen zu ver-
hindern. Das Grünland fungiert als natürlicher 
Wasserspeicher, der Wasser langsam abgibt und 
die Grundwasserneubildung unterstützt.

– Erosionsschutz: Artenreiches Grünland hilft,
Bodenerosion zu reduzieren, indem es den Boden
durch das dichte Wurzelwerk stabilisiert und so
den Abtrag durch Wind und Wasser minimiert.

3. Klimaschutz und Kohlenstoffspeicherung

– Kohlenstoffbindung: Artenreiches Grünland
spielt eine wichtige Rolle im Klimaschutz, da es
große Mengen an Kohlenstoff im Boden und in
der Pflanzenmasse bindet. Dies trägt zur Redu-
zierung der CO2-Konzentration in der Atmosphä-
re bei.

– Widerstandsfähigkeit gegenüber Klimaver-
änderungen: Eine vielfältige Pflanzenzusammen-
setzung macht Grünland widerstandsfähiger
gegenüber extremen Wetterereignissen wie
Dürre oder Starkregen, da unterschiedliche
Pflanzenarten verschieden auf klimatische
Schwankungen reagieren.
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4. Nachhaltige Landwirtschaft

	– Gute Futterqualität: Artenreiches Grünland 
bietet hochwertiges Futter für Nutztiere. Eine 
vielfältige Mischung von Gräsern, Kräutern und 
Leguminosen verbessert den Nährstoffgehalt des 
Futters und trägt zu einer gesunden Ernährung 
von Wiederkäuern und anderen Nutztieren bei.

	– Verringerter Dünge- und Pestizideinsatz: 
Durch die natürliche Balance von Nährstoffen 
und das Unterdrückung von unerwünschten, 

dominanten Arten im artenreichen Grünland 
kann der Einsatz von Düngemitteln und Pestizi-
den verringert werden, was ökologisch und öko-
nomisch vorteilhaft ist.

	– Natürliche Schädlingsbekämpfung: Arten-
reiches Grünland unterstützt das Vorkommen von 
Nützlingen, die Schädlinge auf natürliche Weise 
regulieren. Dies kann den Bedarf an chemischen 
Schädlingsbekämpfungsmitteln verringern.

5. Ästhetische und kulturelle Vorteile

	– Landschaftsästhetik: Artenreiche Wiesen sind 
landschaftlich attraktiv und haben einen hohen 
ästhetischen Wert. Sie tragen zum Wohlbefinden 
der Menschen bei, die in der Umgebung leben 
oder die Landschaft besuchen.

	– Erhalt von Kulturlandschaften: Viele arten-
reiche Wiesen und Weiden sind Teil traditioneller 
Kulturlandschaften und tragen zur Bewahrung 
des kulturellen Erbes bei. Die Pflege und Wieder-
herstellung solcher Landschaften sind oft mit 
regionalen Traditionen und nachhaltigen Land-
nutzungspraktiken verbunden.

6. Erholung und Tourismus

	– Naturerlebnis: Artenreiche Wiesen ziehen Wan-
derer, Naturfreunde und Erholungssuchende an. 
Dies kann die lokale Wirtschaft durch sanften 
Tourismus fördern, indem naturnahe Erholungs-
räume geschaffen werden.

	– Umweltbildung: Artenreiche Wiesen bie-
ten Lern- und Erfahrungsräume für Umwelt-
bildungsmaßnahmen. Kindergärten, Schulen, 
Universitäten und andere Bildungseinrichtungen 
können diese Ökosysteme für Bildungszwecke 
nutzen, um das Bewusstsein für die Artenvielfalt 
und den Naturschutz zu schärfen.
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3	 Rechtlicher Rahmen

1	  Bucharova et al. 2017

Ansaaten von artenreichen Wiesen sollten sicher-
stellen, dass sie einen optimalen Beitrag zur Be-
wahrung der heimischen Biodiversität leisten. Dies 
sollte die gesamte Biodiversität betreffen, d. h�. 
Ansaaten sollen nicht nur die Vielfalt an Arten, 
sondern auch die lokale genetische Vielfalt der 
Wiesenpflanzenarten bestmöglich berücksichtigen. 
Dies bedeutet, dass zur Ansaat heimische Pflanzen-
arten zu verwenden sind, deren Samen aus dem je-
weiligen Gebiet stammen, d. h�. die „gebietseigen“ 
sind. Diese gebietseigenen Pflanzen und Samen 
sind am besten an die regionalen Klimaverhältnisse 

wie Lokalklima, Höhenlage, Sonneneinstrahlung 
und Bodenverhältnisse angepasst und produzieren 
deshalb die meisten Blühtriebe und die größte Bio-
masse1. Sogenanntes Regiosaatgut sowie alle lokal 
gewonnenen Naturgemische entsprechen diesen 
Vorgaben. 

Die Anwendung von Verfahren zur Arten-
anreicherung im Grünland berührt Rechtsbereiche, 
die vom Landes- über Bundes- bis zum Europarecht 
reichen. In der Folge sind die wichtigsten dieser Be-
reiche aufgeschlüsselt.

3.1 Bundesnaturschutzgesetz

Das Bundesnaturschutzgesetz (BNatSchG) regelt 
sowohl die Ernte als auch das Ausbringen von Saat-
gut in die „freie Natur“. In § 39 Abs. 4 wird das 
grundsätzliche Einholen einer Genehmigung für 
gewerbsmäßige Entnahmen wild lebender Pflanze 
gesetzt, gleichzeitig aber auch die Voraussetzungen 
benannt, wann eine Genehmigung nicht versagt 
werden kann. In diesem Zusammenhang ist die Ent-
nahme für regionales Saatgut besonders zu berück-
sichtigen. Wörtlich ist dort aufgeführt:

§ 39 Allgemeiner Schutz wild lebender Tiere und 
Pflanzen

[…]

Das gewerbsmäßige Entnehmen, Be- oder 
Verarbeiten wild lebender Pflanzen bedarf 
unbeschadet der Rechte der Eigentümer 
und sonstiger Nutzungsberechtigter der Ge-
nehmigung der für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörde. Die 
Genehmigung ist zu erteilen, wenn der Bestand 
der betreffenden Art am Ort der Entnahme nicht 
gefährdet und der Naturhaushalt nicht erheblich 
beeinträchtigt werden. Die Entnahme hat pfleglich 
zu erfolgen. Bei der Entscheidung über Entnahmen 
zu Zwecken der Produktion regionalen Saatguts 

sind die günstigen Auswirkungen auf die Ziele 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege zu 
berücksichtigen.

In § 40 BNatSchG werden die Voraussetzungen für 
das genehmigungsfreie Ausbringen von Saatgut in 
der freien Natur geregelt. Hier ist die genetische 
Herkunft aus dem betreffenden Gebiet erforderlich. 
Im Detail ist dort benannt:

§ 40 Ausbringen von Pflanzen und Tieren

Das Ausbringen von Pflanzen in der freien Natur 
[s. Erläuterung im Folgenden], deren Art in dem be-
treffenden Gebiet in freier Natur nicht oder seit mehr 
als 100 Jahren nicht mehr vorkommt, sowie von 
Tieren bedarf der Genehmigung der zuständigen 
Behörde. Dies gilt nicht für künstlich vermehrte 
Pflanzen, wenn sie ihren genetischen Ursprung in 
dem betreffenden Gebiet haben. Die Genehmigung 
ist zu versagen, wenn eine Gefährdung von Öko-
systemen, Biotopen oder Arten der Mitgliedstaaten 
nicht auszuschließen ist. Von dem Erfordernis einer 
Genehmigung sind ausgenommen

	– der Anbau von Pflanzen in der Land- und Forst-
wirtschaft, 

[…]



Begriff der „freien Natur“2

2	 Aus: Gebietseigenes Saatgut und gebietseigene Gehölze in Sachsen, DVL (Hrsg.) (2022)

3	 Hinweise zum Begriff „freie Natur“, unter anderem: Frenz & Müggenborg (Hrsg.) (2021): BNatSchG – Bundesnaturschutzgesetz Kommentar. Erich Schmidt Verlag, 3. Auflage, 
Berlin, Kommentar zu § 40 BNatSchG. Schumacher & Schumacher (2020): Ausbringen von Pflanzen in der freien Natur. Was regelt § 40 Abs. 1 BNatSchG. In: Naturschutz 
und Landschaftspflege, Vol. 52(03), S. 140–141.

Der Begriff „freie Natur“, der hier verwendet wird, 
gilt als unbestimmter Rechtsbegriff. Grundsätzlich 
ist unter freier Natur der gesamte unbesiedelte Be-
reich außerhalb geschlossener Ortschaften zu ver-
stehen. Die bauplanungsrechtliche Einordnung ist 
dabei nicht relevant.

Aus den gängigen Auslegungen3 lässt sich folgen-
de, nicht abschließende Abgrenzung ableiten:

Freie Natur 

– Flächen außerhalb von Siedlungen

– geschützte Teile von Natur und Landschaft in
Schutzgebieten und gesetzlich geschützten Bio-
topen

– Flächen für Kompensationsmaßnahmen

– oberirdische Gewässer und Gewässerrand-
bereiche

– extensiv genutzte Flächen im Bereich von Infra-
struktureinrichtungen wie Regenrückhalte-
becken, Hochwasserschutzanlagen, begrünte
Trinkwasserhochbehälter, Dämme, Deiche, Hal-
den, bergbauliche Zwischenlager

– extensiv genutzte Flächen in Bergbaufolgeland-
schaften oder in Truppenübungsplätzen

– naturnahe, extensive Flächen im Siedlungs-
bereich, soweit sie keinen direkten funktionalen
Zusammenhang zum besiedelten Bereich auf-
weisen

– Straßenbegleitgrün außerhalb des besiedelten
Bereichs

– […]

Die Regelung im § 40 BNatSchG wird so umgesetzt, 
dass auch für die Anlage von Blühstreifen auf Acker 
oder die Nachsaat von Kennarten auf Grünland 
o.ä. kein autochthones Saatgut erforderlich ist. Die
Rechtsauffassung, dass sich die Ausnahmeregelung
in § 40 BNatSchG für Land- und Forstwirtschaft auf
landwirtschaftliche Kulturen, nicht jedoch auf sol-
che der Biodiversität dienenden Zusatzleistungen
bezieht, hat sich nicht durchgesetzt. Die Diskrepanz
im Autochthonieanspruch, die sich daraus an die
Biodiversität in der Kulturlandschaft auf teils neben-
einander liegenden Flächen ergibt, ist fachlich nicht
nachvollziehbar.

Nicht freie Natur

– Gebäuden zugeordnete Gärten, Dach- und
Fassadenbegrünungen

– Schrebergärten

– Spiel- und Sportanlagen, Friedhöfe, Parkanlagen

– Splittersiedlungen

– Straßenbegleitgrün innerhalb des besiedelten
Bereichs

– Sonderstandorte an klassifizierten Straßen und
Gemeindestraßen (unmittelbarer Straßenseiten-
raum, Mittel- und Trennstreifen, Lärmschutz-
wände, Steilwälle, Stützbauwerke, intensiv
genutzte Bereiche von Parkplätzen und Tank- und
Rastanlagen),bei denen die Aspekte Gewähr-
leistung der Verkehrssicherheit und der Verträg-
lichkeit gegenüber vorhandenen Emissionen und
Salzfrachten vorrangig zu beachten sind

– […]

3.2	Saatgutverkehrsgesetz

Das Saatgutverkehrsgesetz (SaatG) gilt in vollem 
Umfang für Samen, die in Verkehr gebracht wer-
den. Das gilt sowohl für angebaute Mischungen 
als auch für mittels Wiesendrusch, Heudrusch, 

Ausbürsten o.ä. direkt geerntete Samen. Für ihr In-
verkehrbringen ist eine Genehmigung erforderlich.
Was heißt es, das geerntete Material „in Verkehr zu 
bringen“? Diesen Sachverhalt definiert § 2 SaatG 
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(Begriffsbestimmungen). Danach ist das „Inverkehr-
bringen zu gewerblichen Zwecken: das Anbieten, 
Vorrätighalten zur Abgabe, Feilhalten und jedes Ab-
geben an andere im Rahmen eines Gewerbes oder 
sonst zu Erwerbszwecken; hierzu zählt nicht 

a) das Abgeben von Saatgut oder Vermehrungs-
material an amtliche Prüf- und Kontrollstellen,

b) das Abgeben von Saatgut an Erbringer von 
Dienstleistungen

 i. zur Bearbeitung, insbesondere Aufbereitung 
oder Verpackung und

ii. zur Erzeugung bestimmter landwirtschaftlicher 
Rohstoffe oder zur Saatgutvermehrung zu 
diesem Zweck, ohne dass der Erbringer der 
Dienstleistungen einen Rechtsanspruch auf 

4	 Saatgutverkehrsgesetz (SaatG), § 2 Abs. 1 Pkt. 12

das Saatgut oder das Erntegut erwirbt“4.

Dies bedeutet, dass Material, das für ein be-
stimmtes Projekt von einem Landwirt oder einer 
Institution, wie einem Landschaftspflegeverband, 
mit den oben genannten Methoden geerntet und 
direkt oder nach Lagerung durch die erntende In-
stitution im Rahmen dieses Projektes ausgebracht 
wird, nicht in Verkehr gebracht wird und damit kei-
ner Genehmigung bedarf. Dies gilt auch, wenn die 
Ausbringung durch einen Dienstleister erfolgt, der 
nicht Eigentümer wird, sondern dem das Material 
nur für die Erbringung dieser Dienstleistung zur Ver-
fügung gestellt wird. 

Erst bei einer Weitergabe mit Eigentümerwechsel, 
auch wenn diese unentgeltlich erfolgt, ist eine Ge-
nehmigung für das In-Verkehr-Bringen einzuholen. 

3.3	Erhaltungsmischungsverordnung

Der Wildpflanzenmarkt wird auch vom Saatgutrecht 
geregelt. 2010 hat die EU mit der Richtlinie (EU) 
2010/60 einen Kompromiss geschaffen, der den 
Handel für Wildpflanzenmischungen ermöglicht. 
Danach können die Mitgliedsstaaten „Mischungen 
verschiedener Gattungen, Arten und gegebenen-
falls Unterarten für den freien Verkehr zulassen, die 
zur Bewahrung der natürlichen Umwelt im Rahmen 
der Erhaltung genetischer Ressourcen verwendet 
werden sollen“ (Art. 2 Erhaltungsmischungen, 
Richtlinie (EU) 2010/60). 

Diese Richtlinie wurde mit der Erhaltungs-
mischungsverordnung (ErMiV) in deutsches 
Recht umgesetzt. Die Verordnung erlaubt das In-
verkehrbringen von sogenannten „Erhaltungs-
mischungen“. Diese dürfen sowohl Wildformen 
von Arten enthalten, von denen es angemeldete 
Zuchtformen („geregelte Arten“) gibt, als auch 
Wildformen von Arten, von denen es keine Zucht-
formen gibt. 

Folgende Voraussetzungen müssen erfüllt sein, 
damit diese Mischungen in den Verkehr gebracht 
werden dürfen:

3.3.1	Anforderungen an Saatgut von 
Erhaltungsmischungen (§ 4 ErMiV)

(1) Saatgut von Erhaltungsmischungen darf nur 
dann innerhalb eines Ursprungsgebietes in den Ver-
kehr gebracht werden, in dem sich der Entnahme-
ort der Erhaltungsmischung befindet 

1.	wenn eine Genehmigung für das Inverkehr-
bringen durch die zuständige Behörde erteilt 
worden ist (§ 3 Abs. 1 ErMiV). 

2. wenn am Entnahmeort der Erhaltungsmischung 

mindestens 40 Jahre lang vor Beantragung der 
Genehmigung zum Inverkehrbringen (§ 3 Abs. 
1 ErMiV) kein Saatgut ausgesät worden ist, es 
sei denn, es handelt sich um Saatgut einer Er-
haltungsmischung, das nach den Maßgaben 
dieser Verordnung erzeugt worden ist, und es 
ist sichergestellt, dass am Entnahmeort der Er-
haltungsmischung ausschließlich gebietseigenes 
Saatgut aufwächst.



3. Soll der Aufwuchs des Saatgutes einer Er-
haltungsmischung als Erhaltungsmischung ge-
erntet werden, erfordert dies die Zustimmung
der nach Landesrecht für Naturschutz und Land-
schaftspflege zuständigen Behörde, i. d. R. die
jeweiligen Unteren Naturschutzbehörden

4. Erhaltungsmischungen dürfen

a) kein Saatgut von folgenden Arten enthalten:

i. Beifußblättriges Traubenkraut (Ambrosia
artemisiifolia)

ii. Flug-Hafer (Avena fatua) und Tauber Hafer
(Avena sterilis)

iii. Orientalisches Zackenschötchen (Bunias
orientalis)

iv. Riesen-Bärenklau (Heracleum
mantegazzianum)

v. Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacobaea),
Wasser-Kreuzkraut (Senecio aquaticus),
Alpen-Kreuzkraut (Senecio alpinus),
Schmalblättriges Kreuzkraut (Senecio inae-
quidens) und Frühlings-Kreuzkraut (Sene-
cio vernalis) sowie von

vi. Seiden-Arten (Cuscuta spp.), außer von
in Deutschland natürlich vorkommenden
Cuscuta-Arten,

b. und nicht mehr als 0,01  Gewichtsprozent an
Saatgut von Ampferarten (Rumex spp.), außer
dem Wiesen-Sauerampfer (R. acetosa), dem

5  www.bundessortenamt.de

Kleinen Sauerampfer (R. acetosella), dem Strauß-
blütigen Ampfer (R. thyrsiflorus) und dem Blut-
Ampfer (R. sanguineus) enthält.

5. Direkt geerntete Mischungen müssen zudem Kri-
terien bezüglich der Zusammensetzung der Mi-
schung als auch der Keimfähigkeit der einzelnen
Mischungskomponenten einhalten. Damit soll
insbesondere sichergestellt werden, dass die Art
des Lebensraumes des Entnahmeortes an einem
anderen Ort wiederherstellbar ist.

6. Die Voraussetzungen für angebaute Mischungen
sind dort ebenfalls geregelt, werden hier aber
nicht näher betrachtet.

7. Das Bundessortenamt hat demjenigen, der
das Saatgut auf der ersten Handelsstufe (Er-
stinverkehrbringer) in den Verkehr bringt, eine
Saatgutmenge nach §  6 zugewiesen. Ziel ist
es, sicherzustellen, dass Erhaltungsmischungen
nicht mehr als 5 % des gesamten Saatgutmark-
tes umfassen. Das Verfahren zur Zuweisung von
Saatgutmengen von Erhaltungsmischungen  ist
auf der Webseite des Bundessortenamtes5 aktu-
alisiert verfügbar.

Der Erhaltungsmischung, sowohl angebauter als 
auch direkt geernteter, muss die Prüfbescheinigung 
eines staatlich anerkannten Zertifizierungsunter-
nehmens beigefügt sein, in der bestätigt wird, dass 
die Saatgutlieferungen des Erstinverkehrbringers 
den Anforderungen an Saatgut von Erhaltungs-
mischungen entspricht. 

3.3.2	Herkunftsnachweis für gebietseigenes Saatgut 
Zertifikate für gebietseigenes Saatgut belegen 
dessen Herkunft aus einem entsprechenden Ur-
sprungsgebiet. Derzeit sind zwei gewerbliche Zerti-
fizierungssysteme etabliert, nach denen Herkunft 
und Qualität von Samen und Saatgutmischungen 
gebietseigener Gräser und Kräuter kontrolliert 
werden: 

– das Zertifikat „VWW-Regiosaaten®“ des Ver-
bands deutscher Wildsamen- und Wildpflanzen-
produzenten (VWW). Die Einhaltung der Kriterien 
prüft hier die Kontrollstelle ABCert.

– das Zertifikat „Regiozert®“ des Bundesverbands

deutscher Pflanzenzüchter (BdP). Die Einhaltung 
der Kriterien wird hier vom LACON-Institut regel-
mäßig geprüft.

Durch Kontrollen am Entnahme- bzw. Vermehrungs-
ort und durch Untersuchung von Saatgutproben 
wird die Einhaltung der Anforderungen überprüft. 
Darüber hinaus gibt es noch Kennzeichnungsvor-
schriften, die die Rückverfolgung der Erhaltungs-
mischungen ermöglichen. 

Die Zertifizierungssysteme unterscheiden sich nur 
geringfügig. Entscheidend für einen verlässlichen 
Herkunftsnachweis ist die Rückverfolgbarkeit des 
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Saatgutes entlang der gesamten Produktionskette 
vom Sammeln, über den Feldanbau bis zur Lager-
haltung und den Verkauf. 

Durch eine unabhängige Vergabekommission wer-
den dann anhand der Prüfprotokolle Betriebe bzw. 
Produktionszweige zeitlich begrenzt zertifiziert. So-
wohl angebaute als auch direkt geerntete Mischun-
gen können innerhalb beider Systeme zertifiziert 
werden. 

Erhaltungsmischungen sollen möglichst nur Arten 
aus einem Ursprungsgebiet enthalten. Bis 2027 
dürfen jedoch auch Mischungen mit Arten aus be-
nachbarten Ursprungsgebieten in Verkehr gebracht 
werden, sofern diese nicht aus dem eigenen Ur-
sprungsgebiet verfügbar sind. 

Praxistipp: Dokumentation von Regiosaatgut

Zertifiziertes Regiosaatgut sollte immer im geschlossenen Gebinde geliefert werden. Etikett und Liefer-
schein müssen mindestens folgende Angaben enthalten, um die Herkunft des Saatguts nachvollziehen 
zu können: 

– Angaben zum Hersteller,
– zugrundeliegendes Zertifizierungssystem,
– prozentuale Mischungszusammensetzung (Arten, Gewichtsprozent),
– Herkunftsangaben: Ursprungsgebiet jeder enthaltenen Art.

Es gelten darüber hinaus die Vorschriften des jeweiligen Zertifizierungssystems.

a) Für jede Erhaltungsmischung nach ErMiV wird eine Erhaltungsmischungsnummer vergeben, die
auf Etikett und Lieferschein angegeben werden muss und anhand derer die Erhaltungsmischung
eindeutig identifiziert werden kann.

b) Angaben zum Entnahmeort können aufgrund des Umfangs zum Erhalt der Lesbarkeit des
Lieferscheins ggf. entfallen, Hersteller sind aber dazu verpflichtet, die entfallenen Angaben dem
Käufer auf Verlangen schriftlich oder auf elektronischem Weg mitzuteilen.

c) Verpackungen und Lieferscheine mit den entsprechenden Informationen zur Herkunft des
Saatgutes sowie der Nachweis des zugrundeliegenden Zertifizierungssystems sollten von
Käufern bei der Lieferung geprüft und aufbewahrt werden. Sie dienen gegenüber den Behörden
als Herkunftsnachweis für das eingesetzte Saatgut.
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3.3.3	Ursprungsgebiete und Produktionsräume in Deutschland

6	  s. Prasse, R., D. Kunzmann und R. Schröder (2010), Abschlussbericht, unter www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-23931.pdf

7	  Bundesamt für Naturschutz – Kartendienst. regionalisierte-pflanzenproduktion.de/kartendienst.htm

8	  Zahlheimer, W. (2013): Mit Naturgemischen zu naturgemäßen Wiesenbiotopen. – ANLiegen Natur 35 (1): 25–29, Laufen. www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/
an35105zahlheimer_2013_naturgemische.pdf

Insektenarten, die sich ausschließlich von einer 
oder wenigen verwandten Pflanzenarten ernähren, 
haben im Lauf der Evolution ihren Lebenszyklus an 
den Lebenszyklus dieser Pflanzenarten angepasst. 
So schlüpfen manche Insektenlarven dann aus 
ihren Eiern, wenn ihre Wirtspflanze junge Blätter 
oder Knospen trägt, die die Larven als Futter be-
nötigen. Die aktive Lebensphase von erwachsenen, 
blütenbesuchenden Insekten ist mit dem Blühzeit-
punkt der heimischen Pflanzen synchronisiert. Da 
sich die Entwicklungszeiten (Phänologie) zwischen 
verschiedenen Pflanzenherkünften in Deutschland 
unterscheiden, stimmen die Blühzeiten von lokalen 
Pflanzenpopulationen besser mit dem Lebenszyklus 
der vor Ort lebenden Insektenpopulationen überein 
als von Pflanzen aus anderen Herkünften. 

Um dieser Regionalität der Vielfalt von lokalen 
Pflanzenherkünften Rechnung zu tragen, wurde 
Deutschland in 22 „Ursprungsgebiete“ und acht 
Produktionsräume (siehe nachfolgende Karte) ge-
gliedert. Diese gilt für in Verkehr gebrachtes Wild-
pflanzensaatgut, für dessen Sammeln, Vermehren 

und Ausbringen, ob direkt geerntet oder angebaut. 
Die Ursprunggebiete wurden vom Institut für 
Umweltplanung der Universität Hannover6 auf der 
Basis älterer Kartierungen konkretisiert. Sie bilden 
den derzeit anerkannten naturschutzfachlichen 
Mindeststandard für den gebietseigenen Einsatz 
von ausgewählten, weit verbreiteten Gräser- und 
Kräuterarten in Deutschland. Wenn Saatgut dieser 
weit verbreiteten Arten aus einem der Ursprungs-
gebiete stammt und in diesem auch wieder aus-
gebracht wird, gilt die Ausbringung als gebietseigen. 

Als Produktionsräume werden acht Areale be-
zeichnet, innerhalb derer jeweils zwei bis vier 
Ursprungsgebiete zusammengefasst wurden. Inner-
halb eines Produktionsraumes können alle Arten der 
betreffenden Ursprungsgebiete vermehrt werden. 

Die exakten Grenzen der Ursprungsgebiete und 
deren Lage in den jeweiligen Produktionsräumen 
lassen sich über einen Kartendienst des Bundesamts 
für Naturschutz nachverfolgen7.

3.3.4	Mulch, Grünschnitt, Mahdgut und diasporenhaltiger Boden
Mulch, Grünschnitt, Mahdgut und diasporen-
haltigen Boden sind aus dem Geltungsbereich 
der ErMiV ausgenommen (§ 1 ErMiV). Das be-
deutet, dass diese Materialien nicht als Er-
haltungsmischungen eingestuft sind. Falls sie als 
Spendermaterial auf Flächen ausgebracht werden, 
gilt für sie – in Umsetzung von § 40 BNatSchG – die 
Verpflichtung, sie im Naturraum des Entnahmeortes 
auszubringen. Manche Bundesländer haben hier 

Empfehlungen formuliert, wie weit das Material 
von der Spenderfläche aus transportiert werden 
kann. Aus Praktikabilitätsgründen einigte sich etwa 
die bayerische Arbeitsgruppe „Autochthone Pflan-
zen“ darauf, dass Spender- und Empfängerflächen 
in derselben Gemeinde liegen sollen (Zahlheimer 
20138). Davon abgewichen werden kann in Tal-
räumen großer Flüsse, da hier seit jeher ein aus-
geprägter Längsverbund der Populationen existiert.

http://www.dbu.de/OPAC/ab/DBU-Abschlussbericht-AZ-23931.pdf
https://regionalisierte-pflanzenproduktion.de/kartendienst.htm
http://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an35105zahlheimer_2013_naturgemische.pdf
http://www.anl.bayern.de/publikationen/anliegen/doc/an35105zahlheimer_2013_naturgemische.pdf
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Ursprungsgebiete und Produktionsräume in Deutschland*

* verändert nach Prasse et al. (2010)6 

Nordwestdeutsches  
Tiefland1 2 Nordostdeutsches Tiefland Mitteldeutsches  

Flach- und Hügelland3 4 Westdeutsches  
Berg- und Hügelland

5 Südost- und Ost- 
deutsches Bergland 6 7 8Südwestdeutsches Berg- und 

Hügelland mit Oberrheingraben
Süddeutsches  
Berg- und Hügelland

Alpen und  
Alpenvorland

Nordostdeutsches Tiefland (3)

Uckermark mit Odertal (22)

Ostdeutsches Tiefland (4)

Mitteldeutsches Tief-  
und Hügelland (5)

Bayerischer und  
Oberpfälzer Wald (19)

Unterbayerische Hügel-  
und Plattenregion (16)

Sächsisches Löss-  
und Hügelland (20)

Erz- und Elbsand- 
steingebirge (8)

Thüringer Wald, Fichtel- 
gebirge und Vogtland (15)

Nördliche Kalkalpen (18)

Südliches Alpenvorland (17)

Nordwestdeutsches Tiefland (1)

Westdeutsches Tiefland mit  
unterem Weserbergland (2)

Oberes Weser- und  
Leinebergland mit Harz (6)

Rheinisches Bergland (7)

Schwarzwald (10)

Südwestdeutsches  
Bergland (11)

Hessisches Bergland (21)

Oberrheingraben mit  
Saarpfälzer Bergland (9)

Schwäbische Alb (13)

Fränkisches Hügelland (12)

Fränkische Alb (14)
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Acht Produktionsräume:

22 Ursprungsgebiete:

Abbildung 1: Ursprungsräume und Produktionsräume in Deutschland 



3.4	Artenfilter für unkontrollierte Ausbringung

Die Erhaltungsmischungsverordnung (ErMiV) ge-
währleistet, dass Regiosaatgutmischungen indi-
viduell dem Standort und dem Ursprungsgebiet 
entsprechend zusammengestellt werden können. 
Solche lokalen Anpassungen sind jedoch bei frei 
verkäuflichem Regiosaatgut nicht möglich.

Der sogenannte Artenfilter ist eine Richtschnur, die 
2010 im Rahmen eines DBU-Forschungsprojekts 
an der Universität Hannover erstellt wurde. Dabei 
wurden 11 Kriterien bei der Artenauswahl in einer 
Ursprungsregion angelegt. Eines dieser Kriterien ist 
der sog. Arealflächenanteil: Die meisten Arten wer-
den vom Filter aufgrund eines zu geringen Areal-
flächenanteils, also wenn weniger als 60  % aller 
Messtischblattviertel die Art im Ursprungsgebiet 
aufweisen, geblockt. Dies gilt ebenso, wenn Arten 
auf der Roten Liste als gefährdet eingestuft sind. 

Diese Filterung soll sicherstellen, dass Regio-
saatgutmischungen bei unkontrollierter Aus-
bringung (Saatgut frei verkäuflich, Zielfläche 
bei der Mischungserstellung nicht bekannt) in 
einer definierten Ursprungsregion das regionale 

Artenspektrum nicht verfälschen. Bei den damit er-
mittelten Arten handelt es sich um weit verbreitete 
Arten ohne enge lokale Spezifika. 

Die damit erstellten Mischungen sind bei weitem 
nicht geeignet, um etwa FFH-Lebensraumtypen voll-
ständig herzustellen. Auch wird aufgrund des Aus-
schlusses von Rote-Listen-Arten aus dem nach dem 
Artenfilter empfohlenen Artenspektrum die Ge-
fährdungslage einer Spezies eher noch verschärft. 

Die meisten Bundesländer haben den Artenfilter zum 
Anlass genommen, eine Positivliste zu erstellen, die 
bundeslandspezifisch in den jeweiligen Ursprungs-
regionen für die unkontrollierte Ausbringung gilt. 
Der Artenfilter wird derzeit überarbeitet. 

Für eine kontrollierte Ausbringung (Zielfläche 
bekannt) im Rahmen eines „Projekts“ (gesteuertes 
Vorhaben) finden der Artenfilter und auch die 
Positivliste des jeweiligen Bundeslands keine An-
wendung. Hier können spezifische Arten, die auf 
der Zielfläche heimisch sind oder waren, jederzeit 
ausgebracht werden. 

3.5	Umgang mit dem Grünlandumbruchsverbot

Abbildung 2: Auf den gefrästen Streifen auf der Wiese wird in einem Arbeitsgang das Regiosaatgut mit einer pneumatischen 
Sämaschine ausgebracht und mit einer Cambridge-Walze angewalzt. Foto: L. Unseld



20/21Rechtlicher Rahmen

9	 Umweltsensibles Dauergrünland ist Dauergrünland, das bereits am 01.01.2015 den Dauergrünlandstatus hatte und in einem Natura 2000-Gebiet (FFH- und Vogelschutz-
gebiet) gelegen ist (§ 12 Abs. 1 des Gesetzes zur Durchführung der im Rahmen der Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden Konditionalität (GAP-Konditionalitäten-Gesetz – 
GAPKondG)).

10	 GAPKondG „§ 3 Grundanforderungen an die Betriebsführung, Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand“

Grünlandumbruch ist sowohl aus naturschutz- als 
auch aus förderrechtlicher Sicht zu betrachten. Bei 
der Artenanreicherung von Grünland, sei es über 
die Ansaat von Regiosaatgut, mit Naturgemischen 
oder durch Mahdgutübertragung, ist – wie die Er-
fahrungen zeigen – eine vollständige Zerstörung 
der Grasnarbe erforderlich, um eine gute Eta-
blierung einer artenreichen Wiesenpopulation 

zu gewährleisten. Das führt immer wieder zu 
Genehmigungsproblemen bei der Grünland-
renaturierung. Deshalb werden beide Aspekte, der 
naturschutzrechtliche Aspekt, sowie der förder-
rechtliche Aspekt betrachtet Anschließend werden 
Beispiele aus zwei Bundesländern dargestellt, die 
Verfahren und Lösungen in ihre Genehmigungs-
praxis übernommen haben.

3.5.1	Naturschutzrechtliche Aspekte
Für umweltsensibles Dauergrünland9, etwa in Fau-
na-Flora-Habitaten und Vogelschutzgebieten, gilt 
ein grundsätzliches Umwandlungsverbot, d. h�. die 
Grasnarbe darf nicht umgebrochen werden. Dies 
bedeutet, dass einer für eine Renaturierung not-
wendigen mechanischen Zerstörung der Grasnarbe 
fach- und prämienrechtliche Regelungen zum 
Dauergrünlandschutz entgegenstehen.

Die Bundesländer haben verschiedene Ge-
nehmigungsabläufe eingeführt, die bei der Neu-
ansaat von Regiosaatgut, Naturgemischen oder 
Mahdgutübertragung zu Naturschutzzwecken 
(bzw. um Schutzziele der FFH- und Vogelschutz-
richtlinien zu erreichen), eine Erneuerung der Narbe 
ermöglichen. 

3.5.2	Förderrechtliche Aspekte
Förderrechtlich sind insbesondere die Voraus-
setzungen für Direktzahlungen der Gemeinsamen 
Agrarpolitik (GAP) relevant. Das GAP-Konditiona-
litätengesetz verpflichtet in § 3 GAPKondG10 Abs. 
1 die Betriebsinhaber und andere Begünstigte, die 
Grundanforderungen an die Betriebsführung und 
die Standards zur Erhaltung von Flächen in gutem 
landwirtschaftlichem und ökologischem Zustand 
(GLÖZ-Standards), zu denen auch das Grünlandum-
bruchsverbot zählt, einzuhalten.

Das heißt, dass Grünlandumbruch per se zu einem 
Verlust der Agrarförderung und zur Sanktionierung 
führen kann, wenn nicht Ausnahmetatbestände 
vorliegen. Diese Ausnahmen können u.a. aus Grün-
den des Umwelt- und Naturschutzes durch die zu-
ständigen Fachbehörden gewährt werden.
Die Bundesländer haben hier Vorgehensweisen 
entwickelt, wie diese Rechtsaspekte im jeweiligen 
Bundesland anzuwenden sind. In der Folge wer-
den Beispiele aus Schleswig-Holstein sowie Baden-
Württemberg vorgestellt.

3.5.3	Entscheidungshilfe in Schleswig-Holstein
Schleswig-Holstein hat 2024 eine Entscheidungs-
hilfe erstellt, die sowohl Antragstellern als auch den 
bearbeitenden Behörden das Vorgehen bei Narben-
behandlungen als Saatbettvorbereitung bei Grün-
landrenaturierung erleichtern soll. 

1.	 Alle Anträge bzw. Meldungen zur Narben-
behandlung bzw. Narbenerneuerung sind mit 
den erforderlichen Stellungnahmen (s. folgende 
Punkte) an das Landesamt für Landwirtschaft und 
nachhaltige Landentwicklung (LLnL) zu richten.



2. Außerhalb von FFH- und Vogelschutzgebieten
sowie außerhalb von Mooren und Feucht-
gebieten ist oberhalb von 500 m2/Jahr (Bagatell-
grenze) der prämienrechtliche Antrag auf
Narbenerneuerung durch einen Antrag auf Ge-
nehmigung einer Narbenerneuerung nach §3
Abs. 3 des schleswig-holsteinischen Dauergrün-
landerhaltungsgesetzes (DGLG) zu ergänzen.
Eine fachliche Stellungnahme durch die zu-
ständige UNB ist dafür nicht erforderlich.

3. Innerhalb der Kulisse des DGLG gilt die Rege-
lung wie bei 2., jedoch muss die UNB unter
Beteiligung der Unteren Behörden für Wasser
und Bodenschutz eine fachliche Stellungnahme
abgeben.

4. Ist Dauergrünland in Feucht- und Moorgebieten
oder in FFH- und Vogelschutzgebieten sowie in

gesetzlich geschützten Biotopen betroffen, gilt 
die Bagatellregelung nicht mehr. Die UNB hat 
fachlich Stellung zu nehmen, in Feucht- und 
Moorgebieten auch die Unteren Behörden für 
Wasser und Bodenschutz, bevor der Antrag 
beim LLnL eingereicht werden kann. Dann ist 
allerdings nur eine flachgründige Bodenbe-
arbeitung ohne Zerstörung der Grasnarbe, etwa 
mit Schlitzsaatverfahren, möglich. 

5. Soll die Grasnarbe ganz zerstört werden, also
„Narbenpflege“ stattfinden, ist ein Antrag auf
Ausnahme nach §3 des GAPKondG erforderlich.
Der Ausnahmeantrag basiert auf Gründen des
Umwelt- und Naturschutzes.

Die hier geschilderten Abläufe sind in den meisten 
Bundesländern ähnlich angelegt.

3.5.4	Öffentlich-rechtliche Rückholverträge in Baden-Württemberg

11	 BNatSchG § 19 Schäden an bestimmten Arten und natürlichen Lebensräumen 

	 […] 

(4) Hat eine verantwortliche Person nach dem Umweltschadensgesetz eine Schädigung geschützter Arten oder natürlicher Lebensräume verursacht, so trifft sie die erforderli-
chen Sanierungsmaßnahmen gemäß Anhang II Nummer 1 der Richtlinie 2004/35/EG (i.e. Richtlinie über Umwelthaftung zur Vermeidung und Sanierung von Umweltschäden).

In Baden-Württemberg werden verloren gegangene 
FFH-Mähwiesen seit 2012 systematisch u. a. über 
sogenannte Rückholverträge wiederhergestellt. 
Konkret wird dieses Verfahren für die FFH-LRT 6510 
„Magere Flachland-Mähwiesen“ und LRT 6520 
„Berg-Mähwiesen“ angewandt, für die Baden-
Württemberg eine besondere Verantwortung und 
gleichzeitig hohe Verluste hat. Im Folgenden wird 
die juristische Argumentationslinie des Landes auf-
gezeigt, die bei diesem Verfahren angewandt wird: 

Als Ermächtigungsgrundlage dient hier das Bundes-
naturschutzgesetz (BNatSchG). Die oben ge-
nannten FFH-Mähwiesen sind seit 1. März 2022 
auch gesetzlich geschützte Biotope nach § 30 Abs. 
2 Nr. 7 BNatSchG. Handlungen, die zu einer Zer-
störung oder einer sonstigen erheblichen Beein-
trächtigung führen können, sind daher verboten 
– innerhalb und außerhalb von FFH-Gebieten. Der
Verlust der Lebensraumtyp-Eigenschaften durch
nicht angepasste Bewirtschaftung stellt in FFH-Ge-
bieten zudem regelmäßig einen Verstoß gegen § 33
BNatSchG dar („Verschlechterungsverbot“). Ein
Nachweis des Verschuldens durch Bewirtschaftende
ist hierzu nicht erforderlich. Es reicht aus, wenn

Hinweise die Annahme rechtfertigen, die konkre-
te Bewirtschaftung hätte den Mähwiesenverlust 
verursacht. 

In der Folge haben die für den Naturschutz und die 
für die Landschaftspflege zuständigen Behörden 
nach § 3 Abs. 2 BNatSchG die im Einzelfall erforder-
lichen Maßnahmen zu treffen, um die Einhaltung 
der naturschutzrechtlichen Vorschriften sicherzu-
stellen, d. h. sie können die Wiederherstellung 
anordnen.

Zudem verpflichtet §19 BNatSchG11 die nach dem 
Umweltschadensgesetz (USchadG) verantwortliche 
Person, die entstandenen Schäden zu sanieren. Der 
Schutzgegenstand, der hier relevant ist, sind die 
geschützten Lebensräume des Anhangs I der FFH-
Richtlinie sowie natürliche LRT von gemeinschaft-
lichem Interesse. Das USchadG §7 f. gestaltet die 
Zusammenarbeit von zuständiger Behörde und Ver-
antwortlichem: die Behörde kann dem Verantwort-
lichen die Sanierung „aufgeben“, der wiederum die 
Maßnahmen mit der anordnenden Behörde abzu-
stimmen hat. 
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Nach Verwaltungsrecht kann eine Sanierungs-
anordnung durch einen öffentlich-rechtlichen Ver-
trag ersetzt werden, bei dem sich beide Seiten auf 
ein Sanierungsziel und dafür erforderliche Maß-
nahmen einigen. Baden-Württemberg hat sich hier 

für den Weg entschieden, zur Wiederherstellung 
der verloren gegangenen FFH-Mähwiesen vorrangig 
einen öffentlich-rechtlichen Vertrag mit dem Be-
wirtschafter abzuschließen. Diese Verträge werden 
„Rückholverträge“ genannt. 

Finanzierung der Maßnahmen in Rückholverträgen

In den Fällen, in denen eine Verursachung der 
Lebensraumverschlechterung durch den Bewirt-
schafter angenommen werden kann, ist eine 
Förderung im Rahmen von FAKT (AUKM in Ba-
den-Württemberg) oder der Landschaftspflege-
richtlinie (LPR) nicht möglich. 

Kommen solche öffentlich-rechtlichen Verträge 
nicht zustande und können auch keine anderen 
Maßnahmen zur Wiederherstellung auf freiwilliger 
Basis vereinbart werden, ist die Wiederherstellung 
auf Kosten des Bewirtschaftenden anzuordnen. 

Kann die Verursachung durch den Bewirt-
schafter in Einzelfällen nicht angenommen wer-
den, ist der Abschluss von LPR-Verträgen zur 
Wiederherstellung der FFH-Mähwiesen anzu-
streben. Dies kann zum Beispiel bei Schäden durch 
Überflutungen (Nährstoffeintrag) oder bei Kalami-
täten (z. B. massiver Engerlingsbefall) vorkommen. 
Der Abschluss eines Vertrags nach LPR kann auch im 
Falle des Verlustes durch Nutzungsaufgabe und Ver-
buschung (Sukzession) angezeigt sein. 

Die im Rahmen des Rückholvertrags möglichen und 
finanzierten Maßnahmen sind

1. Maßnahme 1 – Extensive Grünlandnutzung

a. Düngeverzicht (ausgenommen ist eine Fest-
mistausbringung von maximal 100 dt/ha alle 2
Jahre bei Mageren Flachland-Mähwiesen und
alle 3 Jahre bei Berg-Mähwiesen);

Zwei (auf besonders wüchsigen Flächen selten
auch drei) Schnittnutzungen pro Jahr jeweils
mit Abräumen des Mähguts, der erste Schnitt
frühestens zur Blüte der bestandsbildenden
Gräser;

b. Zwischen den Nutzungen sind Ruhepausen
von mindestens 8 Wochen einzuhalten;

c. Weideverzicht, wobei eine kurze Vor- (Ab-
schluss vor Beginn des Kräuterwachstums)
oder Nachbeweidung (Herbst) möglich ist
(kurze schnittimitierende Beweidung von max.
10 Tagen unter weitgehender Vermeidung von
Trittschäden, einheitliches Fraßbild anstreben,
keine Zufütterung).

2. Maßnahme 2 – Ausmagerung

a. Vollständiger Düngeverzicht;

b. Mindestens zwei (ggf. auch mehr) Schnitt-
nutzungen pro Jahr (auch Frühjahrsschröpf-
schnitt) mit Abräumen des Mähguts;

c. Zwischen den Hauptnutzungen sind Ruhe-
pausen von mindestens 8 Wochen einzuhalten;

d.	Weideverzicht, wobei eine kurze Vor- (Ab-
schluss vor Beginn des Kräuterwachstums)
oder Nachbeweidung (Herbst) möglich ist
(kurze schnittimitierende Beweidung von max.
10 Tagen unter weitgehender Vermeidung
von Trittschäden, einheitliches Fraßbild, keine
Zufütterung).

3. Maßnahme 3 – Mähgutübertragung oder Auf-
bringung von gebietseigenem Saatgut

Zur Erhöhung der Artenzahlen und der schnelle-
ren Wiederherstellung bzw. Verbesserung des Zu-
standes des Erhaltungszustands ist einmalig eine 
Mähgutübertragung von artenreichen Flächen der 
Umgebung durchzuführen oder gebietseigenes 
Saatgut auszubringen. 

Darüber hinaus gibt es noch die Möglichkeit, weite-
re Maßnahmen zu vereinbaren. 



Genehmigungsfreier Umbruch zur Lebensraumtypen-Sanierung

12	GAPDZV § 7 Dauergrünland „5) Pflügen ist jede mechanische Bodenbearbeitung, die die Narbe zerstört. Nicht als Pflügen gilt eine flache Bodenbearbeitung von bestehen-
dem Dauergrünland zur Narbenerneuerung in der bestehenden Narbe.“

13	 GAPKondG „§ 3 Grundanforderungen an die Betriebsführung, Erhaltung von Flächen in gutem landwirtschaftlichen und ökologischen Zustand“

Rechtsgrundlage für die genehmigungsfreie Hand-
habung des Grünlandumbruchs ist § 24 Abs. 3 
der Verordnung zur Durchführung der im Rah-
men der Gemeinsamen Agrarpolitik geltenden 
Konditionalität(GAP-Konditionalitäten-Verordnung 
– GAPKondV):

§ 24 Anzeigepflicht für Maßnahmen zur Grasnarben-
erneuerung bei umweltsensiblem Dauergrünland

(1) Der Begünstigte hat der zuständigen Be-
hörde eine Maßnahme nach § 7 Abs. 5 Satz
2 der GAP-Direktzahlungen-Verordnung
mindestens 15 Werktage vor ihrer geplanten
Durchführung schriftlich oder elektronisch an-
zuzeigen, sofern umweltsensibles Dauergrün-
land betroffen ist. Die zuständige Behörde
kann die geplante Maßnahme untersagen
oder unter die Einhaltung bestimmter Maß-
gaben stellen, sofern Belange des Umwelt-,
des Natur- oder des Klimaschutzes dieser

Maßnahme entgegenstehen.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend für gesetzlich
geschützte Biotope nach § 30 Abs. 2 des
Bundesnaturschutzgesetzes oder geschützte
Biotope nach weitergehenden landesrecht-
lichen Vorschriften.

(3)	Abweichend von Absatz 1 und 2 sind
Maßnahmen nach § 7 Abs. 5 Satz 2 der
GAP-Direktzahlungen-Verordnung12 auf um
weltsensiblem Dauergrünland, in gesetzlich
geschützten Biotopen nach § 30 Absatz 2
des Bundesnaturschutzgesetzes oder in ge
schützten Biotopen nach weitergehenden
landesrechtlichen Vorschriften nicht anzeige
pflichtig, wenn sie mit dem Ziel einer natur-
schutzfachlichen Aufwertung der Flächen
mit Zustimmung der für Naturschutz zu-
ständigen Behörden durchgeführt werden.

Daraus leitet sich ab, dass eine Narbenerneuerung mit dem Ziel einer naturschutzfachlichen Aufwertung 
auf Anordnung der Naturschutzbehörde grundsätzlich nicht als Pflügen eingestuft wird, auch wenn die alte 
Grasnarbe dabei zerstört wird

Ausnahmetatbestand aufgrund einer behördlichen Anordnung

Für die Flächen, die nicht unter §24 Abs. 3 fallen, 
gilt § 3 GAPKondG13 direkt. Abs. 1 verpflichtet die 
Betriebsinhaber, die Grundanforderungen an die 
Betriebsführung und die GLÖZ-Standards, zu denen 
auch das Grünlandumbruchsverbot zählt, einzu-
halten. In der Folge werden jedoch Ausnahmetat-
bestände formuliert: Nach Absatz 3 können die für 
„die Überwachung der Einhaltung der in Absatz 
1 bezeichneten Verpflichtungen zuständigen Be-
hörden (Fachüberwachungsbehörden) (…) Aus-
nahmen von den Verpflichtungen nach Absatz 
1 genehmigen:

1. aus Gründen des Umwelt- und Naturschutzes,

2. […]“

Die Position des Mehrfachantragstellers klärt dann 
Abs. 4: „(4) Ein Begünstigter ist von der Einhaltung 

der Verpflichtungen nach Absatz 1 [i.e. GAB und 
GLÖZ] insoweit hinsichtlich einzelner landwirtschaft-
licher Flächen befreit, als ihm das Einhalten der 
Verpflichtungen auf Grund einer behördlichen 
Anordnung im Rahmen eines Verwaltungsver-
fahrens oder eines behördlichen Planungsverfahrens 
nicht möglich ist.“ Daraus folgt, dass es keiner Ge-
nehmigung bedarf.

Jede behördliche Anordnung, hier die Sanierungs-
anordnung der Naturschutzbehörden respektive 
deren Ersatz durch den öffentlich-rechtlichen Ver-
trag, hat jedoch Vorrang, da die Einhaltung der Ver-
pflichtung sonst nicht möglich ist. Somit liegt bei 
der Saatbettvorbereitung für Regiosaatgut, Drusch-
gut oder zu übertragendes Mahdgut kein Verstoß 
vor.
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Anzeige der Maßnahme bei der Unteren Landwirtschaftsbehörde

Damit keine Sanktion durch die automatischen 
Abgleiche der Luftbilder entsteht, muss trotzdem 
eine Anzeige an die Landwirtschaftsverwaltung 
erfolgen. Ansonsten würde automatisch eine Kür-
zung bzw. Sanktion erfolgen und erst im Rahmen 
eines Widerspruchverfahrens würde geklärt werden 

können, dass kein Verstoß vorlag. Widerspruch ein-
zulegen ist aber dem Flächennutzer nicht zumutbar, 
weshalb die Anzeige von Amts wegen, also von 
der Unteren Naturschutz- an die Untere Landwirt-
schaftsbehörde, erfolgt.

Bilanz der Rückholverträge

Das Instrument der Rückholverträge wird seit 2012 
angewandt. Die Bilanz lässt sich sehen: Zum Jahres-
ende 2023 wurden von den Unteren Naturschutz-
behörden in Baden-Württemberg ca. 1.200 ha 
laufende Rückholverträge für die FFH-Mähwiesen 
gemeldet, für 2024 wird eine deutliche Steigerung 
erwartet.

Etwa 180 ha FFH-Mähwiesen wurden über Rück-
holverträge inzwischen wiederhergestellt, d. h. die 
Wiederherstellungsverträge wurden erfolgreich 
beendet.

Abbildung 3: Der Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis führt über Rückholverträge Magere Flachland-Mähwiesen wieder 
in einen guten Erhaltungszustand zurück. Foto: LEV Ostalbkreis
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4	 Kosten der einzelnen Verfahren 

Regina Neudert, Janissa Boller 
Universität Greifswald, Institut für Botanik und Landschaftsökologie sowie Rechts- und 
Staatswissenschaftliche Fakultät

14	Schroers, J. O., & Krön, K. (2019). Methodische Grundlagen der Datensammlung „Betriebsplanung Landwirtschaft“. www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Artikel/Datensamm-
lung/Methodik.pdf

15	Bundesagentur für Arbeit. (2024). Entgelte nach Berufen im Vergleich. Bundesagentur für Arbeit, https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Statis-
tiken/Entgelte-Berufe/Entgelte-nach-Berufen-im-Vergleich-Nav.html

Kenntnisse über die Kosten von Renaturierungs-
maßnahmen sind bereits im Planungsstadium ent-
scheidend. In diesem Abschnitt werden die Kosten 
der Erst-Renaturierung genauer behandelt. Sie 
beinhalten die Verfahrenskosten, die bei der Eta-
blierung der artenreichen Grünlandbestände über 
einen begrenzten Zeitraum (ca. 1–2 Jahre) anfallen. 
Im Folgenden berechnen wir beispielhaft Kosten für 
eine Einsaat von Regiosaatgut (Box1, S. 29), einer 
Mahdgutübertragung (Box 2, S. 32) sowie der 

Gewinnung und Einsaat von Druschgut (Box 3, S. 
34) und ordnen diese in den bisherigen Wissens-
stand zu Kosten von Renaturierungsmaßnahmen 
ein. Nicht betrachtet werden Kosten für Planung, 
Überwachung und Monitoring der Maßnahmen. 

Die Kosten sind ein Kriterium für die Auswahl von 
Renaturierungsmethoden, neben ökologischen, 
praktischen und logistischen Erwägungen.

4.1	Methodik der Berechnungen 

Die praktischen Arbeiten der Renaturierungsmaß-
nahmen werden häufig durch landwirtschaft-
liche Betriebe direkt oder durch Lohnunternehmer 
durchgeführt. Für die Berechnungen wurden Infor-
mationen über Maßnahmen aus durchgeführten 
Renaturierungsvorhaben mit Standardkosten der 
KTBL (Kuratorium für Technik und Bauwesen in der 
Landwirtschaft, www.ktbl.de) ergänzt. 

Die Berechnung erfolgte als Direktkosten und 
Arbeitserledigungskosten. Es sind also Kosten für 
die Durchführung der Arbeitsgänge mit den vor-
gesehenen Maschinen (z.B. Betriebsstoffe), die 
Kosten der Arbeitszeit sowie die anteiligen Fix-
kosten für Wartung, technische Überwachung, 
Abschreibung, Zinsen (Zinssatz 3% p.a.), Unter-
bringung, Versicherung und Steuern der Maschinen 
mit enthalten. Arbeitszeiten enthalten neben der 

Hauptzeit zur eigentlichen Arbeitserledigung auch 
Nebenzeiten, Verlustzeiten, Wartezeiten sowie 
Rüst- und Wegezeiten (Schroers & Krön, 2019).14

Eine Arbeitsstunde wird dabei mit dem Standard-
Kostenansatz der KTBL von 21,50 €/Akh bewertet. 
Der Kostenansatz entspricht auch dem durch-
schnittlichen Verdienst einer Fachkraft in der Land-
wirtschaft von 2.523 €/Monat brutto mit Daten von 
2022 (Bundesagentur für Arbeit, 2024).15

Fixkosten werden unter der Annahme berechnet, 
dass Geräte und Maschinen an der Auslastungs-
grenze genutzt werden. Mit enthalten sind eben-
falls Anfahrt und Abfahrt bzw. Transport. Nicht 
enthalten sind die anteiligen allgemeinen Kosten 
der Betriebsführung. Die Berechnungen erfolgten 
im Programm ShapeCost der Technischen Uni-
versität München, das eine Berücksichtigung der 

https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Artikel/Datensammlung/Methodik.pdf
https://www.ktbl.de/fileadmin/user_upload/Artikel/Datensammlung/Methodik.pdf
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Statistiken/Entgelte-Berufe/Entgelte-nach-Berufen-im-Vergleich-Nav.htm
https://statistik.arbeitsagentur.de/DE/Navigation/Statistiken/Interaktive-Statistiken/Entgelte-Berufe/Entgelte-nach-Berufen-im-Vergleich-Nav.htm
http://www.ktbl.de


Flächenform16 ermöglicht. Entschädigungen für die 
entgangene Heunutzung von Spenderflächen bei 
Mahdgut- und Druschgutgewinnungen wurden mit 
einem Heupreis von 173,00 €/t berechnet. Sie stellen 
die maximal möglichen Entschädigungszahlungen 
dar, sollte der Nutzer anstelle der Flächennutzung 
hochwertiges Heu zukaufen müssen. 

Die Kostenberechnungen stellen somit die direkt 
dem Arbeitsverfahren zurechenbaren Kosten dar. 
Kostenansätze für Lohnunternehmer enthalten 
zusätzlich hier nicht berücksichtigte Zuschläge 
für Gemeinkosten, Wagnis und Gewinn sowie 
Mehrwertsteuer. 

16	Ptacek, M., Frick, F., Pahl, H., Stetter, C., Wimmer, S., & Sauer, J. (2024). ‘ShapeCostTUM’: A calculation tool for field geometry dependent cultivation and transport costs. 
Computers and Electronics in Agriculture, 225, 109254.

Die Berechnungen erfolgten angelehnt an 
reale Beispiele aus den im Projekt Grassworks 
(www.grassworksprojekt.de) untersuchten Re-
naturierungsflächen. Obwohl die Renaturierungen 
in der Vergangenheit stattfanden, wurden Kosten-
ansätze für 2022 berechnet. 

4.2	Kosten von Verfahren zur 
Artenanreicherung im Grünland 

4.2.1	Einsaat von Regiosaatgut 

Soll für die Artenanreicherung von geschützten 
Grünlandflächen eine Saatgutmischung eingesät 
werden, ist die Verwendung von Saatgut aus dem 
jeweiligen Ursprungsgebiet (Regiosaatgut) seit 
2020 rechtlich bindend (s. Kap. 3.3). Die Kosten 
der Saatgutmischungen variieren stark, wobei eine 
höhere Anzahl von Arten, ein höherer Kräuter-
anteil und eine Bio-Zertifizierung mit höheren Kos-
ten verbunden sind. Es sind Standardmischungen 
für FFH-Lebensraumtypen bei den einschlägigen 
Saatgutherstellern erhältlich. Auch ist die Zu-
sammenstellung eigener Saatgutmischungen unter 
Berücksichtigung von Standorteigenschaften durch 
Experten möglich, die dann als Sondermischungen 
bei Saatgutherstellern bestellt werden können. Die 
Kosten für Saatgutmischungen liegen etwa zwi-
schen 2.000 und 6.000 €/ha.

Technisch ist der Ausbringungsweg des Saatgutes 
von der Größe der einzusäenden Fläche und der 
vorhandenen Technikausstattung abhängig. Es wird 
in der Praxis eine Aussaatstärke von 1 bis 5 g Samen 
pro m2 empfohlen. In der Landwirtschaft genutzte 
Sämaschinen können ebenso zum Einsatz kommen 
wie eine Handaussaat, z.B. mit einer Kleegeige. 
Bei Sämaschinen ist darauf zu achten, dass keine 
Entmischung des Saatgutes während des Aussaat-
prozesses stattfindet. Die ausgebrachte Menge 
kann durch die Beimischung von Schrot vergrößert 
werden um präzise die gewünschte Saatgutdichte 
zu erreichen. 

http://www.grassworksprojekt.de
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Box 1: Kosten der Ansaat einer Regiosaatmischung 

Die Ansaat der Regiosaatgutmischung wird anhand eines Beispiels aus Sachsen-Anhalt berechnet, bei 
dem eine Glatthaferwiese auf einem ehemaligen Acker eingesät wurde (Tab 1). Es wurde eine nach 
VWW-Regiosaaten zertifizierte und speziell für diese Zwecke zusammengestellte Saatgutmischung mit 
insgesamt 49 Arten verwendet. 

Beispiel aus Sachsen-Anhalt

Jahr der Durchführung: 2021
Größe der renaturierten Fläche: 1,02 ha
Entfernung Betrieb-Fläche: 1,2 km
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Pflügen

Drehpflug, 6 Scha-

re, 2,1 m, 157 kW

1,69 36,28 27,66 72,24 26,58 135,10

Eggen

Kreiselegge, 3 m, 

102 kW

1,24 26,71 14,23 37,74 13,79 78,24

Einsaat 

Drillmaschine, 3 m, 

550 l, 67 kW

32,12

Schrot: 

67,88

3.681,91

Schrot: 

81,46

0,90 19,41 6,27 18,05 10,29 3.811,12

Walzen 

Wiesenwalze, 6 m, 

67 kW

0,63 13,57 4,94 11,62 6,65 31,84

Gesamt (…/ha) 100 3.763,37 4,46 95,97 53,10 139,65 57,31 4.056,30

Einzelkosten auf 1,02 ha: 4.137,43 €

Tabelle 1: Kosten der Ansaat einer Regiosaatgutmischung (Kostenansätze für 2022)

Die gesamten Einzelkosten belaufen sich auf 4.056 €/ha. Die größte Kostenposition sind dabei die 
Kosten des Saatgutes mit ca. 3.700 €/ha. Das Saatbett wurde durch Pflügen und Eggen vorbereitet. Die 
Einsaat erfolgte mit einer üblichen Drillmaschine, Schrot wurde zur Aussaat beigemischt und die Ansaat 
wurde nachträglich angewalzt. 



Beispiel: 

Kosten der Grünlandrenaturierung beim Landschaftserhaltungsverband 
(LEV) Ostalbkreis, Baden-Württemberg (Stand 2024)

Die Fallkonstellationen sind teils sehr unterschiedlich, weshalb sich hier kein exakter Wert für alle 
Voraussetzungen angeben lässt, aber grob gilt: 

Kosten der Bodenvorbereitung

Kosten für 3x Fräsen in jeweils ca. zweiwöchigem 
Abstand mit überwiegend langsamer und beim 
ersten Fräsgang zweimaliger Überfahrt und ca. 
10 cm Bearbeitungstiefe: ca. 0,50 € je Meter 
(d. h�. je größer die Arbeitsbreite, desto niedriger 
ist der Preis pro m2).

Sind größere Anfahrtswege nötig und/oder grö-
ßere Ortswechsel zwischen den Streifen, wird es 
entsprechend teurer. Der LEV rät allerdings davon 
ab, bei der Bodenbearbeitung relevant an Auf-
wand zu sparen, da eine gründliche Bodenbe-
arbeitung der absolut entscheidende Faktor für 
ein Gelingen der Einsaat ist (s. Kap. 6).

Kosten für regionales Saatgut

Die durchschnittlichen Kosten für Regiosaatgut 
liegen zwischen 0,20 € bis 0,60 € pro Quadrat-
meter bei großen Abnahmemengen. Die Mi-
schungen, die der LEV bevorzugt mischen lässt, 
beinhalten i.d.R. 60 % Kräuter und nur wenige 
Prozent Obergräser, sind artenreich (ca. 50 bis 
75 Arten) und sind daher teurer (meist 0,40 € bis 
0,60 €/m2).

Von Mischungen mit hohem Grasanteil und 
insbesondere hohem Obergrasanteil (Licht-
konkurrenz, insbesondere bei Nährstoffreichtum) 

wird in der Beratung der Landwirte abgeraten, da 
ja auch ein Samendruck für die (sehr allmähliche) 
laterale Ausbreitung der Kräuterarten erwünscht ist. 

Auch wenn der LEV Gensippenbiodiversität nicht 
außer Acht lässt, hat die Artenbiodiversität ein 
höheres Gewicht. Bei der Wiederherstellung 
artenreicher Grünländer gehen artenreiche Mi-
schungen gesichert gebietseigener Herkünfte 
immer vor einer zu engen Eingrenzung und 
Selbstbeschränkung. 

Unsere Bilanz

Die Einsaatfläche von ca. 140 ha bis 2024 ist 
die Netto-Einsaatfläche (überwiegend Einsaat-
streifen). Wir haben in der Zwischenzeit ermittelt, 
dass wir bis Mitte 2024 insgesamt ca. 313 Einsaat-
projekte, zumeist über Rückholverträge (s. Kap. 
3.5.4), umgesetzt haben und damit auf eine Auf-
wertungsfläche (Einsaatfläche plus Fläche zwischen 

den Einsaatstreifen) von ca. 296 ha kommen.

Klar ist, dass nicht jede Einsaat gleich gut ge-
lingt, und es gibt alles zwischen 0 % und 100 %. 
Mittlerweile haben wir die Technik durch Arbeit 
mit geschulten Teams gut im Griff. In Jahren mit 
durchschnittlichem Niederschlag schaffen wir 
eine Erfolgsquote von über 90 %!

Noch ein Tipp: Teure Arten können auch punktuell händisch ausgebracht werden, damit sie wenigstens 
in geringer Populationsstärke vorhanden sind.

Ralf Worm und Janina Werlein, Landschaftserhaltungsverband Ostalbkreis
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4.2.2	Mahdgutübertrag 

17	Buchwald, R., Rosskamp, T., Steiner, L., & Willen, M. (2011). Projekt „Wiederherstellung und Neuschaffung artenreicher Mähwiesen durch Mähgut-Aufbringung - ein Beitrag 
zum Naturschutz in intensiv genutzten Landschaften“ Abschlussbericht (Dezember 2011). 
Späth, J. & Hoiß, B. (2023). Artenreiche Wiesen schaffen und aufwerten: Praxistipps und –beispiele zur Mähgutübertragung. Anliegen Natur 45(1), 63–76.

18	Schneider, S., & Breit, F. (2024). Schulterblick: Erfahrungsaustausch zu Renaturierungen von artenreichem Grünland. Naturschutz und Landschaftsplanung, 56(07), 32–35

Ein Mahdgutübertrag verursacht unter günstigen 
Umständen vergleichsweise geringe Kosten und 
führt auch aus ökologischer Sicht zu den besten 
Ergebnissen.

Ob ein Mahdgutübertrag in Frage kommt, wird vor-
nehmlich von praktischen Erwägungen bestimmt. 
Da sich aufgrund der großen Volumina die Kosten 
des Mahdgutübertrags mit zunehmender Distanz 
zwischen Spender- und Empfängerfläche erhöhen, 
ist ein Mahdgutübertrag mit Ladewagen häufig nur 
bis zu einer Entfernung von ca. 20 km wirtschaft-
lich17. Auch die Verfügbarkeit von angepassten 
Maschinen und erfahrenem Personal sind wichtige 
Faktoren, um die Kostenvorteile des Mahdgutüber-
trags realisieren zu können. Buchwald et al. (2011) 
konnten so tatsächliche Kosten von Mahdgutüber-
tragungen von ca. 1.300 €/ha (Durchschnitt von 14 
Maßnahmen auf 11 ha zwischen 2003 und 2008) 
realisieren. 

Es wird ein Flächenverhältnis von Spender- und 
Empfängerfläche je nach Lebensraumtyp von 1:3 

bis 3:1 empfohlen. Zu berücksichtigen ist ebenfalls, 
dass durch den Mahdgutübertrag die Biomasse 
der Spenderfläche abgefahren wird und deshalb 
nicht für die reguläre Nutzung zur Verfügung 
steht. Ggf. muss hier in Absprache mit dem Nutzer 
eine Ausgleichssumme gezahlt werden. Von er-
fahrenen Praktikern wird wegen unterschiedlicher 
Zeitpunkte der Samenreife von Zielarten auch ein 
zeitlich gestaffelter, mehrfacher Mahdgutübertrag 
angewendet. 

Technisch erfolgt die Beerntung der Biomasse meist 
durch das Aufnehmen der möglichst frisch ge-
mähten und geschwadeten Biomasse durch Lade-
wagen oder das Pressen der frischen Biomasse in 
lockere Ballen. Die Arbeitsgänge auf der Spender-
fläche sollten dabei idealerweise in den frühen 
Morgenstunden bei Taunässe erfolgen um den Aus-
fall der Samen zu reduzieren18. Die Biomasse wird 
zeitnah auf der Empfängerfläche durch Abkippen 
vom langsam fahrenden Ladewagen bzw. durch 
Abrollen der Ballen verteilt. Das Verteilen erfolgt per 
Heuwender oder per Hand. 

Abbildung 4: Artenreiches Mahdgut wird mit einem Miststreuer auf der Ansaatfläche ausgebracht. Foto: L. Unseld, DVL



Box 2: Kosten eines Mahdgutübertrags

Die Kosten eines Mahdgutübertrags werden anhand eines Beispiels aus Niedersachsen dargestellt (Tab. 
2). Es handelt sich um eine Ackerbrache auf Sandboden, die vor dem Mahdgutübertrag der Selbst-
begrünung überlassen wurde. Die Fläche war im Ausgangszustand bereits ausgehagert, wies aber große 
Bestände an Jakobs-Kreuzkraut (Senecio jacobea) auf. Ziel war die Entwicklung eines Magerrasens, u.a. 
mit Sand-Grasnelke (Armeria elongata). Es erfolgte eine Mahdgutübertragung von einer Magerrasen-
fläche aus einem 3,8 km entfernten Naturschutzgebiet. 

Beispiel aus Niedersachsen 

Jahr der Durchführung: 2015 Menge des übertragenen Mahdgutes: 28,91 t/ha 

Größe der renaturierten Fläche: 1,45 ha          Entfernung Betrieb-Flächen: 4,9 km  

Größe der gemähten Spenderfläche: 4 ha       Entfernung Spenderfläche-Empfängerfläche: 3,8 km
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Arbeiten auf der Spenderfläche 

Mähen 

Rotationsmähwerk, 3,1 m, 

138 kW

1.235,10 2,63 56,65 39,27 88,32 38,21 1.418,28

Schwaden 

Kreiselschwader, 12,5, 102 

kW

0,46 9,88 9,54 22,70 17,86 50,44

Aufladen und Transport 

Ladewagen, 12 m³, 45 kW

3,51 72,79 18,72 114,19 91,88 278,86

Arbeiten auf der Empfängerfläche

Fräsen 

Bodenfräse, 2,5m, 67kW

1,41 30,41 12,28 34,12 17,21 81,74

Verteilen des Mahdgutes 

Kreiselzettwender, 10,75 m, 

102 kW

0,40 8,51 4,42 10,23 4,66 23,40

Gesamt (…/ha) 1.235,10 8,41 178,24 84,23 269,56 169,82 1.852,72

Einzelkosten auf 1,45 ha: 2.686,44 €

Tabelle 2: Kosten eines Mahdgutübertrags (Kostenansätze für 2022)
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Die Kosten für den Mahdgutübertrag belaufen sich auf 1.853 €/ha. Dabei wurde eine Entschädigung 
für den entgangenen Heuertrag einberechnet. Ohne diese Entschädigung fallen Kosten von ca. 618 €/ha 
an. Auf der Spenderfläche finden die Arbeitsgänge Mähen, Schwaden und Aufladen statt. Die Positio-
nen werden in der Tabelle bezogen auf die Größe der Empfängerfläche dargestellt, wobei das Verhältnis 
Spenderfläche:Empfängerfläche 1:2,8 beträgt. Die Empfängerfläche wurde als Vorbereitung mit einer 
Bodenfräse bearbeitet, um den Druck von Störarten zu reduzieren. Die Ausbringung erfolgt direkt vom 
langsam fahrenden Ladewagen und ist deshalb nicht als separate Kostenposition ausgewiesen. Zum 
Verteilen des Mahdgutes auf der Empfängerfläche wurde ein Heuwender genutzt. 

Aufladen und Transport ist unter den maschinengebundenen Arbeitsgängen die größte Position, ob-
wohl die Entfernung zwischen Spender- und Empfängerfläche nur 3,8 km beträgt. Da die Kosten des 
Transports mit der Entfernung steigen, lässt sich die in der Literatur beschriebene Entfernungslimitierung 
des Mahdgutübertrags nachvollziehen: pro Kilometer längerem Transportweg fallen im Beispiel ca. 12 
€/ha zusätzlich an, d.h. bei 10 km Transportweg 355 €/ha und bei 20 km 473 €/ha.

4.2.3	Übertrag von Druschgut 
Die Verwendung von Druschgut behält einige öko-
logische Vorteile der Direkternteverfahren bei, hat 
jedoch durch die Lagerfähigkeit und das geringere 
Volumen des meist trocken geernteten Materials 
weniger logistische und praktische Einschränkungen 
als der Mahdgutübertrag. Bei großflächigen Beern-
tungen kann ein Mähdrescher verwendet werden, 
der durch erfahrenes Personal mit wenigen Hand-
griffen auf die Anforderungen der Druschgutge-
winnung eingestellt werden kann. Ebenfalls ist eine 
Gewinnung von Samenmaterial durch Ausbürsten 
der Bestände (z.  B. mit Wiesefix oder e-Beetle) 
möglich. 

Druschgut enthält oft noch Pflanzenreste. Eine Rei-
nigung und ggf. weitere sanfte Trocknung sind hier 
optionale Arbeitsschritte, die zu höheren Kosten 
führen. Die Trocknung erfolgt in einer Trocknungs-
anlage oder kann bei kleinen Mengen, wie im Bei-
spiel angenommen, durch Ausbreitung auf Planen 
in einer Halle erfolgen. Bei der Ausbringung hat 
ungereinigtes Druschgut meist schlechte Fließeigen-
schaften, so dass technisch eine Ausbringung mit 
einem Kalkstreuer oder Düngerstreuer oder alter-
nativ eine Handaussaat möglich ist. 



Box 3 Kosten einer Renaturierung mit Druschgut 

Bei der Beispielfläche für die Renaturierung mit Druschgut handelt es sich um eine Fläche in Schleswig-
Holstein, die von Ackerland in eine frische Variante einer Glatthaferwiese umgewandelt und danach be-
weidet werden sollte. Die Spenderfläche, ebenfalls in Schleswig-Holstein, ist im Spenderflächenkataster 
gelistet. Insbesondere die Übertragung des Großen Klappertopfes (Rhinanthus angustifolius) wurde auf 
dieser Fläche als sehr gelungen eingeschätzt. 

Beispiel aus Schleswig-Holstein

Jahr der Durchführung: 2018

Größe der renaturierten Fläche: 1,64 ha

Größe der Spenderfläche: 0,72 ha

Menge des Druschgutes (frisch): 395,12 kg/ha 

Entfernung Betrieb-Flächen: 1,3 bzw. 4,9 km

Entfernung Spender-/Empfängerfläche: 91 km
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Arbeiten auf Spenderfläche und Druschgutaufbereitung

Druschgutgewinnung

Mähdrescher, 7.500 l, 175 

kW; Schneidwerk, 3 m

484,19 0,78 16,85 16,88 31,92 49,02 581,98

Druschgutreinigung 

und Trocknung

8 172,00 172,00

Arbeiten auf der Empfängerfläche und Transport

Druschguttransport

Transporter

1,81 38,94 12,86 24,12 21,53 84,59

Grubbern

Grubber, 4,5 m, 157 kW

0,87 18,74 16,16 40,05 15,85 74,64

Einsaat

Schleuderstreuer, 2.000 l, 

102 kW

0,19 4,12 1,73 3,88 1,58 9,58

Walzen

Wiesenwalze, 6 m, 67 kW

0,56 11,98 4,57 10,59 6,15 28,72

Gesamt (…/ha) 484,19 12,21 262,63 52,20 110,56 94,13 951,51

Einzelkosten auf 1,64 ha: 1.560,48 €

Tabelle 3:  Kosten einer Renaturierung mit Druschgut (Kostenansätze für 2022)

Die Kosten der Druschgutübertragung betragen 952 €/ha (Tab 3). Auch hier wurde Entschädigung 
für den entgangenen Heuertrag auf der Spenderfläche einberechnet, so dass ohne diese nur 467 
€/ha für die Renaturierung mit Druschgut anfallen. Die Kosten der Druschgutgewinnung mit einer 
kleinen Variante eines Mähdreschers sind im Vergleich zum Kauf einer Regiosaatgutmischung (Box 1) 
gering. Die Arbeiten zur Druschgutgewinnung wurden auch hier auf die Größe der Empfängerfläche 
bezogen, wobei das Verhältnis von Spenderfläche zu Empfängerfläche 1:0,4 beträgt. Für die Trocknung, 
grobe Reinigung und Abfüllung des Saatgutes in Säcke wurden 8 Arbeitsstunden/ha einberechnet. 
Die Transportkosten sind trotz der vergleichsweise großen Distanz gering, da das Druschgut mit einem 
Transporter zur Empfängerfläche gebracht werden kann. Die Vorbereitung des Saatbettes beschränkt 
sich auf Grubbern, da die Empfängerfläche durch die frühere Ackernutzung bereits Offenboden aufwies. 
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4.2.4	Managementanpassungen

19	 Elias, D., Mann, S., Necker, M., & Tischew, S. (Eds.). (2019). Praxisleitfaden Ziegenbeweidung - Einsatz von Ziegen zur Beweidung verbuschter Trockenstandorte im Unteren 
Saaletal. Hochschule Anhalt.

In einigen Fällen ist eine Wiederherstellung einer 
artenreichen Grünlandfläche durch eine spontane 
Sukzession bzw. im Falle einer Brache durch die 
Wiederaufnahme der Nutzung möglich. Die Kosten 
der Erst-Renaturierung bestehen in solchen Fällen 

vor allem in der Wiedereinrichtung der Fläche, z. B. 
Zaunbau bei geplanter Beweidung und Entfernung 
des Aufwuchses der Brache. Sie sind im Vergleich zu 
Maßnahmen der aktiven Einbringung von Samen-
material vergleichsweise gering. 

4.2.5	Entbuschungen
Entbuschungen können als Erstmaßnahme mit 
weiteren Renaturierungsmaßnahmen kombiniert 
werden. Die Kosten sind stark vom Relief und der 
Zugänglichkeit der Fläche abhängig. Insbesondere 
bei schwer zugänglichen und steilen Flächen kommt 
nur eine motormanuelle Entbuschung in Frage. 
Hier können sich die die Kosten (inkl. Abtransport 

des Gehölzschnitts) auf 3.500 bis 10.000 EUR/ha 
belaufen (kein Bezugszeitraum für Kostenansätze 
genannt, Elias et al., 2019)19, Beispiel der Entbus-
chung von Steilhängen im Unteren Saaletal). Eine 
aufwuchsangepasste Folgenutzung kann Folgeent-
buschungen jedoch weitgehend reduzieren.

4.3	Weitere Überlegungen 

Die Beispielrechnungen zeigen, dass die Verfahrens-
kosten bei Mahd- und Druschgutübertragungen 
geringer sind als bei der Einsaat von Regiosaatgut-
mischungen. Jedoch sind Zeitbedarf und Kosten 
für die Planung, Organisation und Überwachung 
der Maßnahmen nicht mit in die Rechnungen ein-
gegangen. Hierbei sind Mahd- und Druschgutüber-
tragungen deutlich aufwändiger. Damit verringert 
sich der Kostenvorteil dieser Maßnahmen, wenn 
man die Gesamtkosten der Verfahren betrachtet. 

Neben ökologischen, praktischen, logistischen 
und finanziellen Erwägungen können auch die 

Ausstattung und Ressourcen der durchführenden 
Organisation die relative Vorteilhaftigkeit von Re-
naturierungsmethoden beeinflussen. So kann eine 
enge Kooperation mit einem lokalen Landwirt die 
Verfügbarkeit von Maschinen und so die relative 
Vorteilhaftigkeit von maschinengebundenen Ver-
fahren verbessern. Auf der anderen Seite können 
insbesondere mit Freiwilligen, die z. B. über Natur-
schutzorganisationen mobilisiert werden können, 
auch arbeitskraftintensive Arbeitsschritte, wie das 
händische Verteilen von Mahdgut, kostengünstig 
realisiert werden.
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5	 Finanzierung von Grünlandrenaturierung

5.1 Wiederherstellung über investive 
Naturschutzmaßnahmen

In manchen Bundesländern wird die Arten-
anreicherung artenarmen Grünlands gefördert. 
Dabei spielen Maßnahmen des investiven Natur-
schutzes (Entbuschung, Einrichtung/Ansaat, teils 
auch Etablierungspflege) und Maßnahmen der ex-
tensiven Grünlandnutzung (z. B. des Vertragsnatur-
schutzes) zusammen. Maßnahmen des investiven 
Naturschutzes werden über Landschaftspflege-
programme gefördert, etwa die Landschaftspflege- 
und Naturparkrichtlinien (LNPR) in Bayern oder die 
Landschaftspflegerichtlinie (LPR) in Baden-Württem-
berg. Beide Richtlinien beinhalten die die Möglich-
keit, Artenanreicherung im Grünland zu fördern. 
Diese Programme können durch verschiedene 
Förderbausteine individuell auf die Anforderung der 

einzelnen Maßnahme angepasst werden. 

Nicht alle Bundesländer bieten derzeit eine För-
derung für die Grünlandrenaturierung an, ins-
besondere wenn die Verantwortung des Landes für 
bestimmte Grünlandlebensraumtypen nach FFH-
Richtlinie keine großen Flächenumfänge betrifft. 
Ansprechpartnerin für eine Förderung ist die Untere 
Naturschutzbehörde, die auch bei Änderungen der 
Förderung Auskunft geben kann.

Als besonderes Beispiel für eine gezielte Förderung 
der Wiederherstellung von Grünland-Lebensraum-
typen sei auf die Rückholverträge in Baden-Würt-
temberg (s. Kap. 3.5.4) verwiesen.

5.2	Förderung einer extensiven (Folge-)
Nutzung von Grünland

Die Folgenutzung eines artenreichen Grünlands 
nach der Wiederherstellung, die eine extensivere 
Nutzung mit weniger Ertrag und geringerer Dünge-
mengen verlangt, wird in allen Bundesländern über 
Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen gefördert. 
Darunter werden auch die Vertragsnaturschutz-
programme der Länder subsummiert. 

Da sich Förderhöhe und Auflagen ebenso wie die 
Verfügbarkeit und Herkunft der Fördermittel regel-
mäßig ändern, wird hier darauf verzichtet, einen ak-
tuellen Stand über alle Bundesländer darzustellen. 
Genehmigende Behörden und damit Anlaufstellen 

sind in der Regel die Unteren Landwirtschafts- und/
oder Naturschutzbehörden. Landschaftspflegever-
bände, Biologische Stationen oder die Landwirt-
schaftskammern sowie Beraterinnen und Berater 
für Biodiversität in der Landwirtschaft sind – ins-
besondere für die Umsetzung – kompetente An-
sprechpartner, die auch bei der Beantragung von 
Fördermitteln beraten und unterstützen können.

Das folgende Beispiel über Grünlandlebensräume 
in Schleswig-Holstein integriert auch Aufwertungs-
maßnahmen artenärmeren Grünlands als Startmaß-
nahme in entsprechende Pflegeauflagen. 



Vertragsmuster Grünlandlebensräume in Schleswig-Holstein

20	 Erläuterung zum Vertragsmuster „Grünlandlebensräume“ (schleswig-holstein.de)

In Schleswig-Holstein wird ein Vertragsmuster 
„Grünlandlebensräume“20 des Ministeriums für 
Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt, Natur 
und Digitalisierung genutzt, um insbesondere 
botanisch wertvolle Grünlandhabitate zu er-
halten, zu verbessern und zu entwickeln. Damit 
soll das Blütenangebot auf den Grünlandflächen 
erweitert werden. 

Das Vertragsmuster Wertgrünland wird mit der 
Landgesellschaft abgeschlossen. Hierbei sind 
zwei Vertragsoptionen möglich. Vertragsoption 
1 nennt sich Entwicklungspflege und zielt da-
rauf ab, ein gesetzlich geschütztes Biotop zu 
entwickeln. Dafür wird die Neuansaat mit einer 
vorgegebenen Regio-Saatgutmischung vor-
gegeben. Eine Düngung sowie eine Bodenbe-
arbeitung der Fläche sind nicht zulässig.

Vertragsoption 2 ist die Erhaltungspflege. Dieser 
Vertrag kann nur für Grünlandflächen geschlossen 

werden, die vorab in einem Monitoring des Lan-
des SH als Biotoptyp „arten- und Strukturreiches 
Dauergrünland“ erfasst worden sind und somit 
gesetzlich geschützt sind.

Zu den Bewirtschaftungsvorgaben gehört die 
zweimalige Teilnahme der Bewirtschafterinnen 
und Bewirtschafter an einer individuellen fach-
lichen Beratung zu Beginn und zur Mitte der 
Vertragslaufzeit. Damit soll eine zielgemäße 
Flächenentwicklung sichergestellt werden. 

Das Vertragsmuster wird landesweit auf über-
wiegend mineralischen Böden, mit Ausnahme 
der Fördergebietskulissen für die Vertragsmuster 
„Weidewirtschaft Marsch“, „Weidelandschaft 
Marsch“ und „Grünlandwirtschaft Moor“, an-
geboten. Die wichtigsten Auflagen der Vertrags-
option 1, Entwicklungspflege von blütenreichem 
Grünland, werden im Folgenden genannt. 

Erstes Vertragsjahr: 

– Beweidung oder Mahd mit Abfuhr vor Neuan-
saat, Nachweide zulässig

– Neuansaat mit vorgegebener Regiosaatgut-
mischung für Grünlandlebensräume mit vor-
bereitender Bodenbearbeitung im Spätsommer/

Herbst unter fachlicher Begleitung 

– keine weitere Nutzung oder Bodenbearbeitung
nach Ansaat (Ausnahme: Anwalzen des Saat-
guts)

Zweites Vertragsjahr: 

– keine Neuansaat oder Nachsaat (Ausnahme:
Regiosaatgut-Grünlandlebensräume)

– Mahd mit Abfuhr (01.05. bis 30.06. bzw. nach

Absprache mit der beratenden Stelle), Schröpf-
schnitt vor erster Mahd bzw. Pflegemahd zu-
lässig 

Drittes bis fünftes Vertragsjahr: 

– keine Neuansaat oder Nachsaat (Ausnahme:
Regiosaatgut-Grünlandlebensräume)

– Beweidung (01.05. bis 31.10. bzw. nach Ab-
sprache mit der beratenden Stelle) oder Mahd

mit Abfuhr im Zeitraum vom 01.06. bis 31.07.) 

– Nachweide und Pflegemahd zulässig

Neben der Beratung muss der Betrieb ein Be-
wirtschaftungsprotokoll führen, darf die Grün-
landnarbe nicht maßgeblich beeinträchtigen, 

darf keine Pflanzenschutzmittel einsetzen und 
den Wasserstand weder absenken noch die Ent-
wässerung intensivieren oder beregnen. 

https://www.schleswig-holstein.de/DE/fachinhalte/V/vertragsnaturschutz/Downloads/KI_Gruenlandlebensraeume.pdf?__blob=publicationFile&v=2
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Vertragsdauer: 

Der Vertrag wird für die Dauer von 5 Jahren ge-
schlossen. Angestrebt wird eine kontinuierliche Ver-
längerung der Verträge jeweils um 5 Jahre im Sinne 
eines nachhaltigen freiwilligen Naturschutzes.

Zusätzlich gilt: Über die im Einzelnen in den 

Verträgen für bestimmte Flächen vereinbarten 
Bewirtschaftungsbeschränkungen hinaus sind 
im gesamten Betrieb die Anforderungen der 
Konditionalität und der Grundanforderungen für 
die Anwendung von Düngemitteln und Pflanzen-
schutzmitteln einzuhalten.

5.3 Ausgleichsmittel, Ökokonto, Ersatzgelder

Die Renaturierung von Wiesen kann wegen des 
erforderlichen Aufwertungspotenzials auch als 
Ausgleichsmaßnahme erfolgen. Folgende Möglich-
keiten kommen in Frage:

Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen nach dem 
Bundesnaturschutzgesetz (§ 15 BNatSchG)

Wenn durch Bauprojekte Eingriffe in Natur und Land-
schaft entstehen, sind diese nach dem BNatSchG zu 
kompensieren. Dabei können Wiesenrenaturierun-
gen als Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden, 
die durch die Eingreifenden finanziert werden.

Die zuständigen Naturschutzbehörden legen dabei 
fest, welche Maßnahmen erforderlich sind, um die 

Eingriffe in die Natur auszugleichen oder zu ersetzen.

Ökokonto und Kompensationsflächenpools

Über ein Ökokonto können Renaturierungen „im 
Voraus“ als Kompensationsmaßnahmen umgesetzt 
und als Wert gutgeschrieben werden. Dies ermög-
licht eine spätere Anrechnung der Maßnahme auf 
zukünftige Bauvorhaben, die eine Ausgleichspflicht 
auslösen.

Viele Bundesländer haben auch sogenannte Kom-
pensationsflächenpools eingerichtet, bei denen Trä-
ger wie Kommunen oder Naturschutzorganisationen 
Wiesenrenaturierungen vornehmen, die Projektent-
wickler zur Kompensation nutzen können.

5.4	LEADER und Regionalbudget

Das LEADER-Programm (Liaison Entre Actions de 
Développement de l‘Économie Rurale) ist eine Ini-
tiative der Europäischen Union zur Förderung der 
ländlichen Entwicklung. Es unterstützt seit den 
1990er Jahren innovative Projekte und lokale Ent-
wicklungskonzepte in ländlichen Regionen, um 
wirtschaftliche, soziale und ökologische Heraus-
forderungen zu bewältigen und die Lebensqualität 
vor Ort zu verbessern.

Das Regionalbudget ist ein ergänzendes Förder-
instrument innerhalb des LEADER-Programms in 
Deutschland. Es ermöglicht den LEADER-Regionen, 
kleinere Projekte flexibel und unbürokratisch zu 
unterstützen und ist speziell für Kleinprojekte ge-
dacht, die einen Förderbedarf bis maximal 20.000 

Euro haben. Durch das Regionalbudget wird der 
Bottom-up-Ansatz des LEADER-Programms noch 
weiter gestärkt, indem die Lokalen Aktionsgruppen 
(LAGs) eigenständig über die Vergabe von Förder-
geldern für lokale Projekte entscheiden können.

Eine Lokale Entwicklungsstrategie (LES) ist die Basis 
eines Förderantrags für eine Region. In dieser LES 
werden die Projektideen, die in den einzelnen Re-
gionen von lokalen Akteurinnen und Akteuren (z. 
B. Gemeinden, Unternehmen, Vereinen und Privat-
personen) entwickelt werden, eingepasst und re-
gionalen Zielen zugeordnet.

LEADER fördert innovative und nachhaltige Projekte, 
die auf die spezifischen Bedürfnisse und Potenziale 
der Region zugeschnitten sind. Eines der Hauptziele 



der LEADER-Programms ist „Schutz der Umwelt 
und nachhaltige Nutzung natürlicher Ressourcen: 
Unterstützung von Projekten, die zum Umwelt- und 
Klimaschutz beitragen.“

Über Projekte, die diesem Ziel in der LES zugeordnet 
werden, haben Verbände und Stiftungen Mittel für 

die Artenanreicherung von Wiesen beantragt. Das 
folgende Beispiel stellt den Zusammenhang zwi-
schen der Finanzierung von Wiesenrenaturierung, 
hier über die Anschaffung eines Bürstsammlers, 
und der Lokalen Entwicklungsstrategie her.

Wiesensamensammler für den LPV Rheingau-Taunus 

Mit der Förderung aus LEADER – hier aus dem in 
LEADER integrierten Regionalbudget – wurde ein 
Wiesensamensammler angeschafft. Nach Kosten-
vergleich der auf dem Markt erhältlichen Maschi-
nen entschied sich der LPV für einen WIESEFIX. 
Diese Förderung betrug 80% der Nettokosten, 
20% mussten aus Eigenmitteln finanziert wer-
den. Mittel aus dem Regionalbudget sind mög-
lich bei Vorhaben mit Gesamtkosten bis maximal 
20.000 Euro.

Die regionale Ausgangssituation: Im Rahmen 
des Projektes „Kooperativer Artenschutz“ des 
Kreisbauernverbands und des Landschaftspflege-
verbands wurde bereits eine Sämaschine an-
geschafft und im Vorjahr damit begonnen, die 
Artenvielfalt sowie die Futterqualität auf Grün-
landstandorten durch geeignete Saatgutmischun-
gen und Aussaattechniken zu verbessern. Dabei 
kommt Regiosaatgut zur Anwendung. Durch die 
Bewahrung und Entwicklung artenreicher Grün-
landflächen wird gerade im Ernährungsbereich 
eine ökologische und gesunde Sicherstellung der 
Grund- und Nahversorgung für Güter des täg-
lichen Bedarfs gewährleistet. Damit entspricht das 
Vorhaben den Förderungsvorgaben zur Unter-
stützung des Themenfeldes „Daseinsvorsorge“ 
in der Entwicklungsstrategie der LEADER-Region 
Taunus. 

Auszug aus der LES zum Thema Ökologische 
Land- und Forstwirtschaft:

„Die Region ist Teil der Ökomodellregion Nas-
sauer Land, die sich intensiv um die Belange des 

ökologischen Landbaus kümmert. […]. Die Öko-
logie wirkt damit weit in den Tourismus und die 
Daseinsvorsorge hinein, denn ohne seine land-
schaftlichen Besonderheiten ist der Taunus sowohl 
für die Besucher als auch für die Bewohnerinnen 
und Bewohner weniger attraktiv.“

Die Begründung, wie die Artenanreicherung im 
Grünland hier diesem Ziel dient, wurde dann 
wie folgt beschrieben: Zur Generierung von 
geeignetem Saatgut soll das Abernten ent-
sprechender Spenderfläche mit Hilfe des WIE-
SEFIX erfolgen. Der vom LPV-RTK angeschaffte 
WIESEFIX ist ein handgeführtes, selbstfahrendes 
Gerät zum Ausbürsten der reifen Kräuter- und 
Gräsersamen aus dem stehenden Bestand. Der 
Elektromotor für die Räder und die Bürste wird je-
weils mit einem Akku betrieben. Das gesammelte 
Saatgut kann anschließend dort ausgebracht 
werden, wo eine Nachsaat nötig ist. 

Als Spenderflächen bieten sich die im Zuge der 
langjährig durchgeführten Wiesenmeisterschaft 
des LPV kartierten und prämierten Flächen an 
mit bis über 100 Arten pro Wiese. Dadurch kann 
autochthones Saatgut vor Ort gewonnen werden 
und die passende Spenderfläche für die jeweilige 
Empfängerfläche ausgewählt werden. Die Ge-
winnung erfolgt damit wesentlich kleinräumiger 
als mit Regiosaatgut. Es ist darüber hinaus mög-
lich, auch einzelne lokale Wildkräutersamen sam-
meln zu können. Zudem erfolgt eine deutliche 
Kostensenkung im Vergleich zur dauerhaften Ver-
wendung von Regiosaatgut.

Sonja Kraft, Landschaftspflegeverband Rheingau-Taunus 
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5.5	Weitere Finanzierungsmöglichkeiten

Privates und Unternehmensengagement sind im Er-
halt artenreicher Grünlandlebensräume seit langem 
eine feste Größe. Meist ist hier das Engagement 

lokal begrenzt, bietet dadurch aber die Möglichkeit, 
abgepasst auf lokale und regionale Gegebenheiten 
einzugehen. 

5.5.1	Private Stiftungen und Projektmittel
Es gibt verschiedene Stiftungen, wie die Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt (DBU) oder regionale Natur-
schutzfonds, die Projekte zur Wiesenrenaturierung 
fördern. Diese Institutionen bieten meist eine 
projektgebundene Finanzierung, besonders wenn 
das Vorhaben innovative Ansätze zum Naturschutz 
oder zur Bildung und Öffentlichkeitsarbeit umfasst. 
Die EU fördert Wiesenrenaturierungsprojekte über 

das LIFE-Programm (L’Instrument Financier pour 
l’Environnement – LIFE), das Umwelt-, Naturschutz- 
und Klimaschutzprojekte finanziell unterstützt. 
Dieses Programm bietet bedeutende Fördermöglich-
keiten zur Renaturierung und zum Schutz von wert-
vollen Lebensräumen und ihrer Biodiversität. Der 
Förderanteil für die meist sehr umfangreichen und 
mehrjährigen Projekte beträgt in der Regel 50%. 

Wiesenvögel LIFE Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen

Das EU-LIFE-Wiesenvögel-Projekt ist in Nordwestdeutschland angesiedelt, hauptsächlich in den 
Bundesländern Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen. Es konzentriert sich auf wichtige Brutgebiete 
für gefährdete Wiesenvögel wie den Großen Brachvogel, Uferschnepfe, Kiebitz und Rotschenkel, die auf 
artenreiche, extensiv genutzte Feuchtwiesen angewiesen sind. Dort werden spezielle Renaturierungs-
maßnahmen für die Wiesenbrüter umgesetzt. Weitere Informationen: www.wiesenvoegel-life.de

5.5.2	Spenden, Patenschaften und Ökologische 
Aufwertung durch Unternehmen 

Naturschutzorganisationen wie der Naturschutz-
bund Deutschland (NABU) und die Heinz-Sielmann-
Stiftung bieten spezielle Patenschaftsmodelle an, 
die es Spenderinnen und Spendern ermöglichen, 
sich langfristig für den Schutz und die Pflege von 
Wiesenflächen einzusetzen. Im Rahmen dieser 
Patenschaften können Unterstützer nicht nur finan-
ziell zur Erhaltung und Pflege von Wiesen beitragen, 
sondern haben oft auch die Gelegenheit, aktiv an 
Renaturierungsmaßnahmen teilzunehmen.

Beispielsweise können Paten bei Pflanzaktionen hel-
fen, invasive Pflanzenarten entfernen oder Pflege-
arbeiten durchführen. Diese aktive Beteiligung 
verbindet die Menschen stärker mit den Lebens-
räumen, die sie schützen möchten. Durch regel-
mäßige Berichte und Informationsveranstaltungen 
bleiben die Spenderinnen und Spender informiert 
über die Entwicklung ihrer Patenschaften und die 
positiven Auswirkungen ihrer Unterstützung auf die 
Umwelt.



Unternehmensengagement und CSR-Strategien

Immer mehr Unternehmen integrieren ökologische 
Projekte in ihre Corporate Social Responsibility (CSR)-
Strategien. Diese Strategien beinhalten oft die Unter-
stützung von Umwelt- und Naturschutzprojekten, 
darunter auch Renaturierungsmaßnahmen für 
Wiesen. Die Unternehmen können dies entweder 
durch direkte finanzielle Unterstützung über Unter-
nehmensstiftungen tun oder durch Kooperationen 
mit etablierten Naturschutzorganisationen.

Ein Beispiel für ein solches Engagement ist die 
Commerzbank, die sich seit mehreren Jahren aktiv 
am Bergwaldprojekt e.V. beteiligt. In diesem Rah-
men wird nicht nur die Renaturierung von Berg-
wiesen und Weideflächen in Deutschland gefördert, 
sondern die Bank ermöglicht ihren Mitarbeitenden 

auch, aktiv bei den Maßnahmen mitzumachen. 
Durch das Konzept des „Corporate Volunteering“ 
können Mitarbeitende bei der Biotoppflege oder 
bei Renaturierungen helfen. Dies bringt Vorteile mit 
sich:

Diese Partnerschaften zwischen Unternehmen und 
Naturschutzorganisationen kombinieren finan-
zielle Unterstützung mit direkter Mitwirkung und 
schaffen so eine win-win-Situation. Die Wiesen-
renaturierungsprojekte erhalten dringend benötigte 
Mittel und Ressourcen, während die Unternehmen 
ihre sozialen und ökologischen Verpflichtungen 
erfüllen und ihren Mitarbeitenden die Möglich-
keit geben, aktiv zur Verbesserung der Umwelt 
beizutragen.
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6	 Erfolgsfaktoren

Im Rahmen des Grassworks-Projekts führte der DVL 
eine Umfrage bei seinen Mitgliedsverbänden durch, 
was aus ihrer Erfahrung heraus maßgeblich zum 

Erfolg von Grünlandrenaturierung beiträgt. Folgen-
de Grafik gibt einen Überblick über die Ergebnisse 
(n=33): 

Abbildung 5: Faktoren für den Erfolg von Grünlandrenaturierung – eine Einschätzung von Landschaftspflegeorganisationen

Als wichtigste Faktoren nennen die Landschafts-
pflegeverbände folgende Punkte: 

1.	Die Kooperation mit Landwirtinnen und Land-
wirten sowie anderen Dienstleistenden

2. 	Die Wahl des geeigneten Verfahrens bzw. der ge-
eigneten Maschinen

3.	Die Koordinierung der Einzelschritte für eine 
enge Abfolge der Maßnahmen. 

Der ebenfalls häufig genannte Punkt „Geeignete 
Spenderflächen“ ist nur für Mahdgutübertragung 
sowie Bürstel- und Druschgut relevant. Die folgen-
den sieben Punkte sind mehr oder weniger gleich-
wertig für eine erfolgreiche Maßnahme. 

Ob eine Neuschaffung, Aufwertung oder Re-
naturierung von Grünland erfolgreich ist, lässt sich 
oft erst nach mehreren Jahren bewerten. Durch 
einige Faktoren wird die Entwicklung von re-
naturierten Wiesen jedoch stark gefördert, wie die 
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Erfahrungswerte aus der o.g. Umfrage zeigen. So 
ist die sorgfältige und umfassende Planung, Ab-
klärung und Vorbereitung der Ansaat unabdingbar. 
Sollte dies nicht geklärt sein, so ist es besser, die An-
saat auf einen späteren Zeitpunkt zu verschieben. 
Bis dahin ist jedoch darauf zu achten, dass sich die 
anzusäende Fläche nicht verschlechtert (s. Kap. 6.4).

Die Rückmeldungen der Landschaftspflegeverbände 
flossen in die Systematisierung der Erfolgsfaktoren 
ein. Dieses Kapitel stellt diese Erfolgsfaktoren in 
Einzelschritten dar, damit der Aufwand und das En-
gagement der Beteiligten zu einem guten Gelingen 
führen.

6.1 Rechtliche und organisatorische Vorbereitung

Als Vorbereitung einer Wiesenansaat oder -auf-
wertung ist zu prüfen, ob und welche der folgenden 

Schritte im Einzelfall relevant sind.

6.1.1	Kontakt mit Flächennutzerinnen und Flächennutzern

Die Aufwertung des Artenspektrums einer Wiese 
betrifft in erster Linie die Bewirtschafterinnen und 
Bewirtschafter. Sie sind die vorrangigen Ansprech-
personen für die Herstellung artenreichen Grün-
landes. Ein erster Kontakt, ob von der Landwirtin, 
dem Landwirt oder der beratenden Organisation 
ausgehend, führt im besten Fall zu einem Be-
ratungsgespräch, an das sich dann die Vorbereitung 

der Maßnahme anschließen kann. Auch um Natur-
gemische, also direkt gewonnenes Bürstel- oder 
Druschgut, von einer artenreichen Wiese sammeln 
zu dürfen, muss der Landwirt oder die Landwirtin 
zustimmen. Hier reicht meist eine mündliche Ab-
sprache aus, sofern die Fläche keinen Schutzstatus 
hat.

6.1.2	Kontakt mit Naturschutzbehörden

Die Untere Naturschutzbehörde sollte rechtzeitig 
in das Vorhaben einbezogen werden. Möglicher-
weise ergeben sich hilfreiche Zusatzkenntnisse 
über Flächennutzung, geeignete Spenderwiesen 
oder Fördermöglichkeiten sowie Kontakte vor Ort. 
Naturschutzbehörden wissen meist auch, ob in 

einem Gebiet im aktuellen Jahr Samen gesammelt 
oder Naturgemische gewonnen werden. Diese In-
formationen sind wichtig, damit Spenderwiesen 
nicht übersammelt und die dort vorkommenden 
Populationen geschädigt werden.

6.1.3	Schutzstatus der Spender- und Ansaatflächen klären

Sind Maßnahmen in Naturschutzgebieten, Natur-
denkmalen oder auf gesetzlich geschützten Flächen 
etc. geplant, müssen die dort geltenden natur-
schutzrechtlichen Auflagen beachtet werden. Dazu 
muss in einem ersten Schritt geprüft werden, ob 
und wenn ja, welchen Schutzstatus die jeweiligen 

Flächen haben. Dabei unterstützen die Unteren 
Naturschutzbehörden, die in das Verfahren ins-
gesamt einzubeziehen sind. Bei geschützten Flä-
chen bedarf es einer expliziten Genehmigung der 
Unteren oder Höheren Naturschutzbehörde.
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6.1.4	Auflagen
A. Bewirtschaftungsauflagen

Vor der Maßnahmendurchführung ist mit den 
Flächenbewirtschaftenden zu klären, ob auf den 
anzusäenden oder den Spenderwiesen Auflagen 
liegen. Dies können z. B. Bewirtschaftungsvorgaben 
aus Agrarumwelt- und Klimamaßnahmen (AUKM) 
sein. So dürfen viele über AUKM geförderte Wie-
sen erst ab einem bestimmten Zeitpunkt befahren 
und bewirtschaftet werden. Bei Flächen, die mit 
staatlicher Förderung erworben wurden, können 
die Förderauflagen auch Bewirtschaftungsvorgaben 
beinhalten. Ob solche Auflagen bestehen, wissen 
die Landwirtinnen und Landwirte.

Das Grünlandumbruchverbot wird ab einer Bagatell-
grenze von 500 Quadratmetern pro Jahr für die Vor-
bereitung der Ansaatstreifen, die eine Zerstörung 
der Grasnarbe erfordert, relevant. Deshalb muss es 
meist von den Unteren Landwirtschaftsbehörden 
genehmigt werden. Wie in Baden-Württemberg 
dieser Sachverhalt, insbesondere bei den FFH-
Lebensraumtypen „Magere Flachland-Mähwiese“ 
und „Bergmähwiese“ im Rahmen von sogenannten 
„Rückholverträgen“ gehandhabt wird, wird in s. 
Kap. 3.5.4 dargestellt. Die Bestimmungen in den 
Bundesländern sind aber verschieden. Darum wird 
empfohlen, mit den zuständigen Behörden Kontakt 
aufzunehmen.

B. Weitere Flächenauflagen

Es gibt über die agrarpolitischen und Naturschutz-
bestimmungen hinaus weitere Flächenauflagen, 
die bei der Wiesenrenaturierung greifen. Dazu 
zählt beispielsweise ein Veränderungsverbot der 
Flächenstruktur (z.  B. kein Auffüllen oder Ab-
graben). Auflagen können auf Flächen bestehen, 
die als Ausgleichsflächen ausgewiesen sind, mit 
Naturschutzförderung gekauft wurden, die aus 
Flurneuordnungsverfahren in kommunalen Be-
sitz übergegangen sind oder auf denen investive 
Naturschutzmaßnahmen mit einer Zweckbindung 
umgesetzt wurden. Ob und welche Auflagen be-
stehen, weiß der Landwirt oder die Landwirtin. Soll-
ten die Unterlagen hierzu nicht (mehr) vorliegen, 
kann meist die zuständige Naturschutzbehörde hel-
fen. Um Klarheit zu bekommen, hilft ein Blick in die 
Förderbescheide des Flächenkaufes, in das Grund-
buch oder in die Baugenehmigung bzw. Bescheide 
bei Ausgleichsmaßnahmen.

Weitere Auflagen können beispielsweise in Wasser-
schutz- und Überschwemmungsgebieten oder 
Schutzgebieten des Naturschutzes bestehen. Auch 
wird bei Bodenmodellierungen zur Standortauf-
wertung von über 500 Quadratmetern eine bau-
rechtliche Genehmigung benötigt.

6.2	Prozessbegleitung und Bauleitung

Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer 
Grünlandrenaturierung sind „Kümmerer“ oder 
ökologische Bauleiterinnen oder Bauleiter, die das 
gesamte Verfahren organisatorisch und fachlich 
begleiten. 

Dies können Landschaftspflege- oder Naturschutz-
verbände sein oder erfahrene Freiberufler, Büros, 
Vertreter der Naturschutz- oder Landwirtschafts-
behörden oder der Landwirtschaftskammern. Ihre 
Aufgabe umfasst in der Vorbereitungsphase die Pla-
nung, Antragstellung und Genehmigungseinholung 

sowie die Ermittlung der geeigneten Saatmethode, 
der Spenderwiesen oder Saatgutmischungen bis 
hin zum Kontakt mit den Wiesenbewirtschaftern. 

Für die Umsetzung bedarf es einer engen Ko-
ordinierung der Arbeitsschritte, die in etwa einer 
Bauleitung gleichkommt. Kümmerer oder Bau-
leitung sind zuständig für die Koordinierung 
der verschiedenen Schritte, vom Gewinnen und 
Ausbringen von Naturgemisch bzw. Saatgut bis 
zum Festlegen und Organisieren der Erst- und 
Entwicklungspflege.




